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17. AuflAge des PflegefAmIlIentreffens des JugendAmtes  
Ilm-KreIs – KInder stehen Kopf
Die Sonne lachte und auch das Lachen 
der Kinder war nicht zu überhören. Auf 
der großen Freifläche des Freizeitheims 
an der Ilm Dörnfeld tobten und spielten 
Kinder, zwischen ihnen die Erwachsenen. 
Beim genauen Hinsehen konnte auch 
beobachtet werden, wie die Kinder ihre 
Welt auf den Kopf stellten.
Die Rede ist vom diesjährigen Pflegefa-
milientreffen des Jugendamtes Ilm-Kreis. 
Dieses fand am Samstag, den 08. Sep-
tember 2018 im Freizeitheim an der Ilm 
bei herrlichem Spätsommerwetter in der 
17. Auflage statt.
Das traditionelle Fest wird jährlich als 
Dankeschön für die mit großem Engage-
ment arbeitenden Pflegefamilien organi-
siert und gefeiert. Zugleich bietet es den 
Rahmen für das Treffen von Geschwis-
terkindern, die in unterschiedlichen Fa-
milien leben. Etwa 100 Pflegeeltern und 
Pflegekinder folgten der diesjährigen Ein-
ladung des Jugendamtes.
Bereits bei Kaffee und Kuchen konnten 
die Pflegeeltern neue Kontakte knüpfen 
oder bereits bestehende Bekanntschaf-
ten zu anderen Pflegefamilien auffri-
schen. In lockerer, ungezwungener At-
mosphäre entstanden interessante und 
anregende Gespräche unter den Pflege-
eltern aber auch zwischen den Pflegeel-
tern und den Mitarbeitern des Jugend-
amtes.
Die Kinder waren nur schwer an den 
Kaffeetischen zu halten. Ein vielfältiges 
Spiel- und Unterhaltungsprogramm zog 
sie schnell zurück auf die Wiese. Das An-
gebot reichte von Kinderschminken über 

Toben auf der Hüpfburg bis hin zu Pony 
reiten. Beim Dosenwerfen wurde auch 
der ein oder andere Preis abgesahnt. 
Weiterhin konnte sich am Mal- und Bas-
teltisch künstlerisch ausgetobt werden. 
Ein DJ begleitete den Nachmittag musi-
kalisch mit Kinder- und Unterhaltungs-
hits.
Wir danken herzlich Frau Fröhlich und 
dem Team des Freizeitheimes an der Ilm 
für die Ausrichtung der Veranstaltung, die 
köstliche Versorgung und die Organisati-
on des Pony Reitens. Weiterhin danken 
wir der Jugendfeuerwehr des Ilm-Kreises 
für die Bereitstellung der Hüpfburg und 
allen ehrenamtlichen Helfern für Ihre 
Unterstützung an diesem sonnigen Tag.

AChtung: dAs JugendAmt suCht 
WeItere Pflegeeltern!
Im Herbst bietet das Jugendamt Ilm-
Kreis ein neues Vorbereitungsseminar 
für künftige Pflegeeltern an. Wenn auch 
Sie Interesse haben und einem Kind Lie-
be und Geborgenheit schenken möch-
ten, kontaktieren Sie uns bitte!

Jugendamt Ilm-Kreis
Fachberatung Pflegeeltern
Tel.03628/ 738 638
jugendamt@ilm-kreis.de

Unsere Informationsmappe und den 
Antrag zur Bewerbung als Pflegefamilie 
finden Sie unter www.ilm-kreis.de.
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 InhAltsVerZeIChnIs

KInder- und JugendpreIs 2018 gestartet - 10.000 euro wInKen -
Die digitale Welt, die immer 
weitere Bereiche des Lebens 
dominiert, ist diesmal das 
Thema des Thüringer Kinder- 
und Jugendpreises. Unter 
dem Motto „Mein Leben in 
der digitalen Welt“ sind Thü-
ringens Kinder und Jugendli-
che aufgerufen, ihre Erfahrun-
gen in der digitalen Welt zu 
schildern und zu beschreiben, 
wie sie mit Smartphone und 
Tablet leben, wie sie Freund-
schaften halten, wie sie mit-
einander kommunizieren. Sie 
sollen aber auch Chancen und 
Risiken des Lebens in der digi-
talen Welt gegeneinander ab-
wägen. Den Gewinnern win-
ken 10.000 Euro Preisgeld. 
Der Kinder- und Jugendpreis 
ist eine gemeinsame Initiative 
der Sparkassen Finanzgruppe 
Hessen-Thüringen und der 
Paritätischen BuntStiftung. 
Er findet in diesem Jahr zum 
achten Mal statt. Schirmherr 
ist Thüringens Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow.

Klar ist: Die digitale Welt 
verändert das Alltagsleben 
der Kinder und Jugendlichen 
grundlegend. Es geht darum, 
die Gefahren, die durch die 
Digitalisierung drohen, zu 
vermindern und gleichzeitig 
den Nutzen des Internets zu 
vergrößern. Deshalb interes-
sieren die Veranstalter des 
Preises die Erfahrungen, die 

Kinder und Jugendliche in 
Thüringen in ihrem Umgang 
mit der digitalen Welt machen 
und wie sie die Zukunft in ei-
ner immer stärker vernetzten 
Welt sehen. Ihre Erfahrungen, 
die sie in den Wettbewerbs-
beiträgen zusammentragen, 
vermitteln neue Perspektiven 
und Blickwinkel zu dem The-
ma.

Bewerben können sich für 
den Preis in Gruppenarbeit 
entstandene Projekte, die 
sich in vielfältiger Weise mit 
dem Thema auseinanderset-
zen. Bei der Umsetzung der 
Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt: Videos, Hörspiele, 
Kurzgeschichten, Filme, Fo-
tos, Fotocollagen - alles ist 
willkommen. Wichtig ist, dass 
es sich bei den eingereichten 
Bewerbungen um Gruppen-
arbeiten handelt. Am Ende 
entscheidet eine Jury über die 
Preisvergabe.
Mitmachen können Vereine 
und Initiativen, Schulen, Fach-
hochschulen, Universitäten, 
Kinder- und Jugendgruppen, 
Träger und Einrichtungen der 
Jugendhilfe.

Einsendeschluss für die Arbei-
ten ist der 17. oktober 2018.

Alle Infos zu dem Wettbe-
werb unter: www.kinder-
und-jugendpreis.de

Mein Leben in der 
digitalen Welt
Kinder- und  Jugendpreis Thüringen 2018

www.Kinder-und-Jugendpreis.de

Jetzt bewerben,
10.000 Euro 

gewinnen!
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Berwerbungsschluß
17. Oktober 2018

Fotos: © MNStudio &vege - fotolia.com - Mai 2018
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5. auflage „IndustrIe IntouCh thürInger wald“  
mIt 35 spannenden unternehmenJetzt KostenfreI anmelden 
und exKlusIven BlICK hInter dIe KulIssen sIChern!
Die Online-Anmeldung für 
„INDUSTRIE INTOUCH Thürin-
ger Wald“ am 1. November 
2018 läuft auch Hochtouren. 
Die Veranstaltung hat sich 
durch stetig wachsende Be-
sucherzahlen zu einem jähr-
lichen Highlight entwickelt. 
Im letzten Jahr wurden 2.086 
Firmenbesuche registriert. 
Unter dem Motto „ANFAS-
SEN, DABEI SEIN und ERLE-
BEN“ bringt sie auch in die-
sem Jahr die Menschen und 
Firmen unserer Region näher 
zusammen. 35 Unternehmen 
aus vier Landkreisen und der 
kreisfreien Stadt Suhl prä-
sentieren Ausbildungsmög-
lichkeiten, Karrierechancen, 
Technologien und Produkte.

auf tuchfühlung 
mit marktführern und 
hidden Champions

„Wir möchten mit INDUSTRIE 
INTOUCH Thüringer Wald die 
Wahrnehmung der Industrie 
als Wachstumsmotor unserer 
Region schärfen und laden 
Schüler, Studenten, Pendler 
und „Rückkehrwillige“, Ar-
beitssuchende sowie die in-
teressierte Öffentlichkeit zu 
exklusiven Einblicken hinter 
sonst verschlossene Tore ein“, 
so Cornelia Grimm, Regional-

managerin des forum Thürin-
ger Wald e. V. Ob Marktführer 
oder Hidden Champion, die 
Firmen präsentieren sich als 
zukunftsfähige und attraktive 
Arbeitgeber mit interessan-
ten Ausbildungs- und Jobper-
spektiven vor der Haustür. Sie 
haben spannende Program-
me zusammengestellt und 
lassen die Besuche zu einem 
einmaligen Erlebnis werden. 
Spannung verspricht auch 

der Besuch bei der N3 Engi-
ne Overhaul Services GmbH 
& Co. KG in Arnstadt, die 
erstmalig bei INDUSTRIE IN-
TOUCH Thüringer Wald dabei 
ist. Das Unternehmen ist das 
europäische Kompetenzzen-
trum für die Überholung von 
Rolls-Royce-Flugzeugtrieb-
werken des Typs Trent, die als 
Antriebe der Airbusmodelle 
A340, A330, A380 und A350 
dienen.

Berufe zum anfassen

Die Besucher haben die Mög-
lichkeit, mit Geschäftsführern, 
Personalverantwortlichen 
und vielleicht künftigen Kolle-
gen ins Gespräch zu kommen 
und so aus erster Hand einen 
Einblick zu erhalten. Eltern 
und ihre Kinder werden über 
die Ausbildungs- und Studi-
enangebote informiert und 
können wichtige Informatio-
nen zur künftigen Berufswahl 
sammeln. Auch das Mitbrin-
gen von Bewerbungsunterla-
gen ist erwünscht.

so funktioniert die 
anmeldung

Auf www.industrie-intouch.
de lässt sich ein Wunsch-
Besuchsprogramm zusam-
menstellen und mit einer 
frühzeitigen Anmeldung die 
Teilnahme am Event sichern. 
Die Plätze sind teilweise limi-
tiert. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Nach der Anmeldung 
drucken die Interessenten 
ihr Besucherticket online aus 
und bringen dieses am Veran-
staltungstag einfach mit. Die 
Anfahrt zum Unternehmen 
erfolgt in Eigenregie. Am Ver-
anstaltungstag öffnen sich ab 
16 Uhr die Werkhallen.

„INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald“ lädt am 1. November 
2018 zu spannenden Einblicken hinter sonst verschlossene Tore 
ein. Mit dabei ist die N3 Engine Overhaul Service GmbH &Co. 
KG: (v. l. n. r.) Geschäftsführer Ullrich Geidel und die Azubis zum 
Fluggerätmechaniker Fachrichtung Triebwerkstechnik sowie 
Cornelia Grimm, Regionalmanagerin des Veranstalters forum 
Thüringer Wald e. V. Ab jetzt können sich Interessierte für die 
insgesamt 35 Unternehmen anmelden.

haus- und strassensammlung der KrIegsgräBerfürsorge

Die diesjährige Spenden-
sammlung des Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V. – Landesverband 
Thüringen – wird im Zeitraum 
vom 29. Oktober bis 18. No-
vember 2018 (Volkstrauertag) 
in den Städten und Gemein-
den Thüringens stattfinden. 

Die Sammlung ist genehmigt 
durch das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt mit Az.: 
200.12-2152-10/18 TH vom 
28.11.2017.

Der Volksbund bittet die Städ-
te und Kommunen sowie Bür-
gerinnen und Bürger in Thü-
ringen, aber auch Soldaten 
und Reservisten der Bundes-
wehr um Unterstützung.

Aber wir bieten auch etwas:

• Wir stehen den Städten, 
Kommunen und Kirchen 
in Thüringen im Rahmen 
der Kriegsgräberfürsor-
ge zur Durchsetzung des 

Gräbergesetzes als Be-
rater, Unterstützer und 
Bindeglied zum Thüringer 
Landesverwaltungsamt 
zur Seite.

• Wir bieten den Schulen 
und anderen Bildungs-
trägern friedenspädago-
gische projekte mit his-
torischem und lokalem 
Bezug.

• Im Rahmen unserer 
workcamps bieten wir 
Jugendlichen europawei-
te Angebote des freiwil-
ligen Engagements zur 
„Versöhnung über den 
Gräbern“.

• Wir helfen Angehörigen 
bei der suche nach den 
gräbern von Gefallenen 
und Vermissten.

Wir bitten die Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch Verei-
ne und Schulklassen uns zu 
unterstützen und als Samm-
ler für diesen gemeinnützi-
gen und friedensfördernden 
Zweck aktiv zu werden. Wen-
den Sie sich hierzu bitte an die 
für Ihren Wohnort zuständige 
Verwaltungsbehörde. Dort 
liegen die entsprechenden 
Sammlungsunterlagen bereit.
Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung.



Amtsblatt des Ilm-Kreises  25. September 2018Nichtamtlicher TeilSeite 4

Thüringens Wirtschaftsminis-
ter Wolfgang Tiefensee über-
reichte am 14. August 2018 
den Zuwendungsbescheid für 
das neue Regionalmanagement 
Landkreis Gotha und Ilm-Kreis. 
600.000 Euro steuert der Frei-
staat Thüringen aus Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ zur Finanzie-
rung bei. Bis 2021 wird es mit 
800.000 Euro ausgestattet. 
200.000 Euro tragen die bei-
den Landkreise.
Tiefensee betonte, dass das  
gemeinsame Regionalmana-
gement als Vorbild für  künfti-
ge Kooperationen weiterer Krei-
sen dienen solle. Besonders 
unterstrich er das Regional-
wirtschaftliche Entwicklungs-
konzept beider Kreise. Es kon-
zentriert sich auf die Entwick-
lung einer modernen Infrastruk-
tur, auf die enge Verbindung 
von Wirtschaft und Forschung, 
auf die Gewinnung von Fach-
kräften sowie auf die Qualität 
weicher Standortfaktoren.
Landrätin Petra Enders hob 
die Industriegroßfläche „Erfur-

ter Kreuz“, das größte Gewer-
begebiet Thüringens, als ent-
scheidendes Bindeglied zwi-
schen dem Landkreis Gotha 
und dem Ilm-Kreis hervor. Go-
thas Landrat Onno Eckert be-
tonte, dass der Blick über Kreis-
grenzen hinaus dringend gebo-
ten sei, zumal für die Wirtschaft  
Verwaltungsgrenzen eine eher 
geringe Rolle spielen.
Inzwischen hat das Regional-
management die Arbeit aufge-
nommen. Beim Treffen der Wirt-
schaftsförderer am 20. August 

stellte Dr. Thomas Scheller, Sach-
gebietsleiter Wirtschaft und 
Infrastruktur im Landratsamt 
Ilm-Kreis, die ersten Mitarbei-
terinnen vor. Carolin Schmidt 
ist vor allem im Landkreis Go-
tha tätig. Janine Domhardt 
und Melanie Schrickel neh-
men Aufgaben im Ilm-Kreis 
wahr. Ein Regionalmanager 
wird zeitnah das Team noch 
verstärken. 
www.ilm-kreis.de
www.landkreis-gotha.de
www.thueringen.de

VORBILDWIRKUNG FÜR KÜNFTIGE KOOPERATIONEN
UNTER DEN THÜRINGER LANDKREISEN

Der VENTURE CAPITAL CAMPUS 
findet am 18. Oktober in der auf-
takt.Basis im Technologie- und 
Gründerzentrum Ilmenau, Eh-
renbergstraße 11, statt. Das auf-
takt.Gründerforum Ilmenau ist 
der Veranstalter dieser seit 2012 
bestehenden Plattform, auf der 
innovative Gründungsideen auf 
Kapital und Förderer treffen. Als 
gemeinnützige Initiative der Tech-
nischen Universität Ilmenau, von 
StudentInnen, von Mitarbeite-
rInnen, von Alumni und von Pro-
fessorInnen bündelt auftakt. die 
Gründungsförderung an der Uni-
versität.
Zielgruppen sind Gründungsin-
teressierte, Gründer, Unterneh-
mer, Gründungsunterstützer, Ka-
pitalgeber, Studierende und Ver-
treter von Hochschulausgrün-
dungen. Der VENTURE CAPITAL 
CAMPUS will Existenzgründer un-
ter anderem in der Vorberei-
tungsphase beim Start ihrer Grün-
dung unterstützen,  er will Grün-
der mit innovativen Ideen ermu-
tigen, Investoren anzusprechen 
und mit diesen eine unterneh-
merische Zukunft zu gestalten. 
Ideen treffen auf Geldgeber, Krea-
tive begegnen einem fruchtba-
rem Input, Erfahrung und Initiati-
ve finden zusammen. Das ist der 
Anspruch des VC CAMPUS 2018. 
Bei dem Networking-Event steht 
das Gemeinschaftsgefühl im Vor-
dergrund nach dem Motto „In-
novation starts together“.
Das Anliegen besteht darin, ei-
nen Nährboden für das facetten-
reiche Thema „Gründung” mit 
Workshops, aufregenden Refe-
renten und fesselnden Keynote-
Vorträgen zu schaffen. Beim VC 
CAMPUS können sich Start-Ups, 
Hochschulausgründungen, Grün-
dungsunterstützende und alle, 
die sich für das Thema Gründung 
interessieren, auf Augenhöhe be-
gegnen.
www.auftakt.org

VENTURE CAPITAL 
CAMPUS IN
DER AUFTAKT.BASIS

www.tria-online.eu Neuigkeiten aus
Wirtschaft

und WissenschaftTECHNOLOGIE REGION ILMENAU ARNSTADT

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (r.) überreichte den Fördermittelbescheid 
für das neue Regionalmanagement an Petra Enders, Landrätin des Ilm-Kreises (Mitte), und Onno 
Eckert, Landrat  des Landkreises Gotha (l.). Foto: wr

Die Mitarbeiterinnen des Regionalmanagements Landkreis 
Gotha und Ilm-Kreis: Janine Domhardt (v.l.), Carolin Schmidt 
und Melanie Schrickel. Foto: LRA Ilm-Kreis
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Studenten des Studiengangs 
Elektrochemie und Galvano-
technik der Technischen Uni-
versität Ilmenau können zum 
Wintersemester 2018/19 erst-
mals ein Stipendium des Zen-
tralverbandes Oberflächen-
technik (ZVO) erhalten. Die Hö-
he des Stipendiums beträgt 
400 Euro pro Monat und wird 
zunächst für zwei Semester ver-
geben. Danach können sich die 
Studenten mit Leistungsnach-
weisen aus ihrem Studium für 
ein weiteres zweisemestriges 
Stipendium bewerben.
Der Masterstudiengang Elek-
trochemie und Galvanotechnik 
der TU Ilmenau ist in Deutsch-
land einzigartig. Studenten eig-
nen sich Fachkenntnisse über 
elektrochemische Oberflächen-
technik und elektrochemische 
Energiespeicherung und -wand-
lung an. Der Studiengang bie-
tet beste Voraussetzungen für 
eine Karriere in verschieden-
sten Branchen, denn moderne 
elektrochemische Techniken wer-
den im Alltag für zahllose An-
wendungen eingesetzt.
In der Industrie ist Elektroche-
mie besonders im Automobil-
bereich für hochwertigen Kor-
rosionsschutz von Bedeutung. 
Generell sind für die Energie-
versorgung der Zukunft elek-
trochemische Speicher und 
Wandler Elemente von zentra-
ler Bedeutung.
Der Leiter des Fachgebiets Elek-
trochemie und Galvanotech-
nik, Professor Andreas Bund, 
sagte: „Nach der Einrichtung 
der Stiftungsprofessur ,Elek-
trochemie und Galvanotech-
nik‘ ist dies ein weiterer Beleg 
dafür, dass dem ZVO die nach-
haltige Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in 
der elektrochemischen Ober-
flächentechnik wichtig ist.“
www.tu-ilmenau.de

STIPENDIUM FÜR
STUDIERENDE DER
ELEKTROCHEMIE

Mit etwa 20 Besuchern war der  
Technologiestammtisch des Bun-
desverbandes der mittelständi-
schen Wirtschaft im Ilm-Kreis 
(BVMW) gut besucht. Am 21. 
August begrüßte Norbert Wag-
ner, Geschäftsführer des BVMW-
Kreisverbands Ilm-Kreis, die Gäs-
te in der ifesca GmbH im „Schorn 
Tower“.
Das noch ganz junge Ilmenauer 
Unternehmen befasst sich mit 

Softwareentwicklung, der Um-
setzung komplexer Digitalisie-
rungsprozesse und der Forschung 
zur Künstlichen Intelligenz. Letz-
tere ist in den Softwareproduk-
ten des Unternehmens zentra-
les Element.
Chefentwickler Elmar Burgard  
gab zunächst einen Überblick 
über das erst Anfang Dezember 
2016 gegründete Unterneh-
men. Im Anschluss zeigte er auf, 

wie man mit neuartiger Softwa-
re Themen wie Big Data, Digita-
lisierung und Künstliche Intelli-
genz erfolgreich bearbeiten kann. 
Mit großem Interesse nahmen 
die Gäste die Präsentation des 
ifesca.FUTEC auf. Dabei handelt 
es sich um ein Future Technolo-
gy Centre, das in der Lage ist, 
die Prognosetechnologien von 
ifesca erlebbar zu machen.
www.ifesca.de

Die Industrieunternehmen der 
beiden Nachbarkreise Ilm-Kreis 
und Landkreis Gotha erzielten 
zusammen im ersten Halbjahr 
2018 einen Umsatz von fast 2,7 
Milliarden Euro. So verbuchte 
der Ilm-Kreis als Umsatzspit-
zenreiter in Thüringen einen 
Umsatz in Höhe von fast 1,4 Mil-
liarden Euro, gefolgt vom Land-
kreis Gotha mit knapp 1,3 Mil-
larden Euro.
Den höchsten absoluten und 
relativen Umsatzzuwachs er-
zielte der Ilm-Kreis mit 166 Mil-
lionen Euro, das ist ein Plus von 
13,6 Prozent. Im Landkreis Go-
tha wurde ein Zuwachs von 3,4 
verzeichnet. Bei der Exportquo-
te lag der Landkreis Gotha mit 
40,8 Prozent und einer Steige-

rung um zwei Prozent leicht vor 
dem Ilm-Kreis, wo eine Export-
quote von 40,3 Prozent, bei ei-
ner Steigerung um 4,7 Prozent 
erreicht wurde.
Im Landkreis Gotha waren im 
ersten Halbjahr 2018 12.209 

Mitarbeiter in 56 Betrieben mit 
über 50 Beschäftigte tätig. Im 
Ilm-Kreis wurden 9.251 Be-
schäftigte in 61 Unternehmen 
gezählt.
www.ilm-kreis.de
www.landkreis-gotha.de

ILM-KREIS IST UMSATZSPITZENREITER IN THÜRINGEN

Die Industrie der beiden Nachbarkreise Ilm-Kreis und Gotha 
steht erneut an der Umsatzspitze in Thüringen. Foto: wr

BLICK IN DIE ZUKUNFT MIT CLOUDBASIERTER SOFTWARE
AUF DER BASIS KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Präsentation des ifesca.FUTEC beim Technologiestammtisch durch Elmar Burgard, Chief 
Business Development Officier (CBDO) der ifesca GmbH. Foto: Juliane Frenzel
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spannende gesChIChten, märChen und poesIe zum  
3. thürInger KInder-geBärdenspraCh-festIval
Bereits zum dritten Mal fand 
das Kinder-Gebärdensprach-
Festival des Vereins für bilin-
guale Bildung in Deutscher 
Gebärdensprach und Deut-
scher Lautsprache (BILING) 
im Ilm-Kreis statt und zum 
ersten Mal hatte die Thü-
ringer Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie, Heike Werner 
die Schirmherrschaft für das 
Festival übernommen. Vom 
31. August bis 2. September 
trafen sich ca. 240 Teilnehmer 
zum Fest der Kindergeschich-
ten in Dörnfeld an der Ilm. 34 
Kinder in den Altersgruppen 
3-5 Jahre, 6-9 Jahre und 10 bis 
12 Jahre zeigten ihr Können, 
ihre Kreativität und zauberten 
mit ihren Geschichten und 
poetischen Beiträgen ein La-
chen in die vielen großen und 
kleinen Zuschauer-Gesichter. 
Die meisten Teilnehmer reis-
ten bereits am Freitagnach-
mittag an und nutzten die Zeit 
für erste Unterhaltungen und 
informierten sich über das für 
die Region typisch traditionel-
le Handwerk der Glasbläserei. 
Der Glasbläser formte auch in 
diesem Jahr für die Kinder tol-
le Figuren.
Am Samstagmorgen, zu Be-
ginn der Festivaleröffnung rief 
Vereinsvorsitzender Manuel 
Löffelholz alle Anwesenden 
zu einer Gedenkminute für 
Ole Peitz auf. Der Fünfjährige 
hatte sich auch zum Festival 
angemeldet, konnte es aber 
leider nicht mehr miterleben. 
Wir haben ihn in unseren Ge-
danken am Festival teilneh-
men lassen.
Nach diesem sehr emotiona-
len Start und ein paar orga-
nisatorischen Hinweisen, gab 
es verschiedene Grußworte: 
Eckhard Bauerschmidt, eh-
renamtlicher Beigeordneter, 
war in Vertretung der Land-
rätin des Ilm-Kreises gekom-
men und begrüßte alle Festi-
valteilnehmer. Auch der CDU 
Landtagsabgeordnete Jörg 
Thamm, der sich für den Lot-
tomittelantrag zur Finanzie-
rung des Festivals eingesetzt 
hatte, war gekommen und 
richtete ein Grußwort an alle 
Teilnehmer. Ursula Günther 
(Gleichstellungs-, Frauen,- 
Ausländer- und Behinderten-

beauftragte des Ilm-Kreises) 
betonte in ihrer kurzen Begrü-
ßung die Bedeutung der Ar-
beit des BILING Vereins für die 
Wahrnehmung der Belange 
von Gehörlosen in der hören-
den Mehrheitsgesellschaft. 
Sehr überraschend war auch 
Judith Rüber vom Stadtver-
band Arnstadt (DIE LINKE.) 
erschienen und überbrachte 
dem Vorstand einen Scheck 
der Alternative 54. Alle poli-
tischen Gäste bedankten sich 
für die ehrenamtliche Arbeit 
in einem so wichtigen Bereich 
wie der Bildungsarbeit für bi-
linguale Kinder und wünsch-
ten dem Festival einen guten 
Verlauf.
Nach der offiziellen Eröffnung 
starteten die Altersgruppen 
10-12 Jahre gefolgt von den 
3 bis 5 Jährigen mit ihren 
Geschichten vor einer 5-köp-
figen Jury und einem begeis-
terten Publikum.
Vor der Mittagspause infor-
mierte Magdalena Stenzel 
vom Netzwerk BilingualER-
leben über die bundesweite 
Petition zur Umsetzung der 
Gebärdensprache im Bil-
dungssystem. Manuel Löf-
felholz berichtete über die 
jüngste positive Entwicklung 
in Thüringen, die Aufnahme 
des Unterrichtsfaches Deut-
sche Gebärdensprache als 
Pflichtfach für gehörlose oder 
schwerhörige Schüler im Thü-
ringer Aktionsplan 2.0 zur 
Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention.

Nach dem Mittagessen be-
suchten die Erwachsenen die 
Vorträge zur bimodal-bilin-
gualen Schulpraxis von Hei-
ke Gruchmann und Cornelia 
Förster (Lehrerinnen der bi-
modalen-bilingualen Gemein-
schaftsschule am Roten Berg 
Erfurt) und den Kulturellen 
Unterschieden zwischen Laut-
sprach- und Gebärdensprach-
kultur sowie einer Vorstellung 
des Bundeselternverbands ge-
hörloser Kinder von Ege Karar. 
Als alternatives Angebot bot 
Mila Hergert einen Workshop 
zu Visual Vernacular (VV), ei-
ner speziellen Kunstform des 
Geschichtenerzählens, an. 
Alle Programmpunkte sowie 
Pausengespräche wurden 
auch von Dolmetscherinnen 
für Deutsche Lautsprache und 
Deutsche Gebärdensprache 
begleitet. Während der Zeit 
der Vorträge vergnügten sich 
die Kinder beim Fußball, ei-
ner Schatzsuche im Sand, am 
Bastelstand oder beim Erfor-
schen eines Rüstfahrzeugs 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Stadtilm. Nach der Kaffeepau-
se stieg die Spannung für die 
6 bis 9-Jährigen, die nach der 
Siegerehrung für die 3-5 Jähri-
gen ab 16 Uhr ihre Geschich-
ten darboten. Für die Jury 
war es keine leichte Aufgabe 
die Sieger zu küren bei den 
vielen tollen Kindergeschich-
ten. Diese zog sich zur Aus-
wertung zurück, während die 
Teilnehmer sich am Grillbuf-
fet stärkten. Währenddessen 

bereitete sich Fralau (Franz 
Paulus, Weltmeister der Il-
lusion beim 10. „World Deaf 
Magicians Festival“ 2004) auf 
seine Show vor. Er verzauber-
te nach dem Abendessen das 
Publikum und überbrückte die 
Aufregung der 6-12-Jähren 
Kinder bis zur Siegerehrung.

Für die kleinsten Gebärden-
sprachkünstler gab es bereits 
vor der Zaubershow eine 
Preisverleihung bei der Ale-
na Posselt (1. Platz), Fynn 
Schmit-Strack (2. Platz), Han-
nah Müllensiefen (3. Platz) 
sich über Pokale und Wis-
sensspiele freuen konnten. 
In den Altersgruppen 6 bis 9 
belegte Emi Karar Platz 1, Lu-
ise Kermer Platz 2 und Anna 
Löffelholz Platz 3. Bei den 
10-12-Jährigen überzeugten 
Ben Kermer (1. Platz), Sophie 
Schaub (2. Platz) und Javis 
Radke (3. Platz) die Jury.
Für ein krönendes Ende der 
Veranstaltung sorgten die 
Teilnehmer des VV Work-
shops mit einer Darbietung 
zum Thema Sommer. Ausge-
stattet mit leuchtenden Arm-
bändern/Knicklichtern ging es 
dann hinaus durch die Dun-
kelheit ans Lagerfeuer, wel-
ches den Abschluss eines ge-
lungenen Tages bildete. Den 
Sonntagvormittag nutzten die 
Teilnehmer für den Austausch 
und viele fuhren dann mit 
dem Versprechen, im nächs-
ten Jahr wieder dabei zu sein, 
nach Hause.
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Es war eine gelungene Ver-
anstaltung, die erst durch 
die vielen ehrenamtlichen 
Helfer, Spender, Fördermittel-
geber und Unterstützer wie 
das „Deaf Power Team Thü-
ringen“, die Kinderbetreuer, 
das Verpflegungsteam, die 
Jurymitlgieder, das Freizeit-
heim Dörnfeld, das Thürin-
ger Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie, die Max Zöllner 
Stiftung, der Ilm-Kreis, die 
Sparkasse Arnstadt Ilmenau, 
die Alternative 54, die TEAG, 
Ravensburger, Peter Paul 
GbR, die Freiwillige Feuer-
wehr Stadtilm, weitere priva-
te Spender und die BILING-
Vereinsmitglieder möglich 
wurde.

Weitere Informationen und 
visuelle Eindrücke vom Festi-
val gibt es unter: www.biling-
ev.de/kgf

Glückliche Kinder und stolze Preisträger: Mit Urkunden, Pokalen und Lernspielen wurden die 
Kinder bei der Siegerehrung für ihre Auftritte belohnt.

sozIalatlas und armutspräventIonsstrategIe  
VeröffentlICht
In der Sitzung des Kreistages 
am 05.09.2018 wurde der ak-
tuelle Sozialatlas vorgestellt 
und die Armutspräventions-
strategie des Ilm-Kreises be-
schlossen.

sozialatlas 2018
Mit dem Sozialatlas 2018 wird 
die Betrachtung der sozialen 
Entwicklung im Ilm-Kreis nach 
der letzten Ausgabe von 2016 
zum neunten Mal fortge-
schrieben. Die thematischen 
Schwerpunkte gliedern sich 
in die Bereiche Bevölkerung, 
Familie, Bildung und Betreu-
ung, Gesundheit, Ökonomi-
sche Situation, Sozialhilfe und 
Jugendhilfe. Aus dem vorlie-
genden Datenmaterial kön-
nen Entwicklungen und Ver-
änderungen abgelesen und 
erkannt werden. Erneut wer-
den in dieser Fortschreibung 
die statistischen Kennzahlen 
des Ilm-Kreises, mit denen 
der Thüringer Landkreise und 
dem Freistaat Thüringen ver-
glichen, als auch die Städte, 
Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften nach ausge-
wählten Merkmalen analy-
siert.

Dadurch können Regionen 
hinsichtlich ihrer sozialen 
Situation beschrieben und 
erste Hinweise auf Bedarfe 
und Ressourcen identifiziert 
werden. Der Sozialatlas stellt 
diese Daten und Informa-
tionen, zur Bewertung und 
Entwicklung der praktischen 
Arbeit, den Akteuren auf po-
litischer und administrativer 
Ebene sowie allen weiteren 
Interessenten zur Verfügung 
und kann zur entsprechenden 
Vorbereitung von Entschei-
dungen dienen.

armutspräventionsstrategie
Die Armutspräventionsstra-
tegie ist, neben dem bereits 
beschlossenen Integrations-
konzept und dem noch fol-
genden Bildungsleitbild, ein 
Instrument der integrierten 
Sozialplanung.

Das Strategiepapier bein-
haltet folgende fünf Hand-
lungsfelder, unter denen eine 
Vielzahl verschiedener Ziele, 
als Ergebnis eines umfangrei-
chen Beteiligungsverfahrens, 
erarbeitet wurden:

1. Vermeidung von Langzeit-
arbeitslosigkeit

2. Förderung von Bildungs-
chancen, Chancengleich-
heit und sozialer Teilhabe

3. Frühkindliche Bildung/ 
(Gesundheits-) Prävention

4. Vermeidung und Reduzie-
rung der Folgen von Al-
tersarmut

5. Transparenz über Prob-
lemlagen, Ressourcen und 
Angebote im Ilm-Kreis

Für die Umsetzung möglichst 
vieler der beschriebenen Zie-
le ist ein mittelfristiger Zeit-
raum von 2 bis 5 Jahren vor-
gesehen.
Auf der Internetseite des 
Landratsamtes sind der Sozi-
alatlas 2018 und die Armut-
spräventionsstrategie des 
Ilm-Kreises abrufbar. Bei Be-
darf kann auf Nachfrage ein 
gedrucktes Exemplar ausge-
händigt werden.

Anfragen richten Sie bitte an:
Landratsamt Ilm-Kreis
Jugendamt
Ansprechpartner: 
Philipp Hoppe
Telefon: 03628 738-607
Fax: 03628 738-602
E-Mail: p.hoppe@ilm-kreis.de

Die Aufgabe der Pla-
nungskoordination der integ-
rierten Sozialplanung im Ilm-
Kreis wird durch den Freistaat 
Thüringen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds ge-
fördert.
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freIe Kurse an der vhs In Ilmenau
Für den kostenlosen Vor-
trag „Besser Hören aus eige-
ner Kraft“, am Dienstag den 
25.09.18 in Ilmenau in der 
Volkshochschule 18.00 Uhr 
bis 19.30 Uhr sind noch An-
meldungen möglich.
Sie möchten wissen, wie Sie 
trotz Hörverlust ganztägig 
entspannt hören und ver-
stehen können und das bei 
all Ihren Lieblingsbeschäfti-
gungen? Sie möchten mehr 
darüber erfahren, warum bei 
einem Hörverlust Hörgeräte 
alleine oft nicht ausreichen 
und wie Sie mit einem ge-
eigneten Gehörtraining Ihr 
Sprachverstehen vor allem 
bei Hintergrundgeräuschen 
nachhaltig verbessern kön-
nen? Sie suchen nach einem 
Weg, Ihre geistige Fitness zu 
steigern und Gespräche in ge-
selligen Runden wieder ent-
spannt zu genießen?

Für die kostenlose Vortrags-
reihe „sicher mobil - Ver-
kehrssicherheit für Senioren“, 
immer dienstags in Ilmenau 
in der Volkshochschule 9.30 
Uhr bis 11.00 Uhr gibt es noch 
freie Plätze.
25.09.2018: Sicherheit Trai-
nieren, Tanken in der Fahr-
schule,
Fit in den Un-Ruhestand
16.10.2018: Sehen und gese-
hen werden, Lichttestaktion, 
Der Herbst ist gekommen
13.11.2018: Der „Tote Win-
kel“, Wintervorbereitung, Der 
richtige Reifen
11.12.2018: Unfall was nun? - 
Mögliche „Erste Hilfe“

Am Samstag den 20.10.18 fin-
det der Vortrag „Bhutan das 
versteckte Paradies“ in Ilme-
nau in der Volkshochschule 
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr statt 
(5 € Eintritt).
Erleben Sie eine faszinierende 
Reise in ein kleines Land und 

Königreich in der Himalaya 
Bergregion, wo die „zufrie-
densten und glücklichsten 
Menschen“ auf unserer Erde 
leben. Nach einer repräsen-
tativen Umfrage trifft dieser 
Tatbestand auf Bhutan mit 
seinen 730 000 Einwohnern 
noch immer zu. Ein Kleinod 
mit atemberaubenden Land-
schaften, einer Jahrhunder-
te alten Kultur und immer 
freundlichen Menschen.

Für die beiden Veranstaltun-
gen am 19.10. und 20.10.18 
im Gebäude der Volkshoch-
schule in Ilmenau in der 
Bahnhofstraße 6 sind noch 
Anmeldungen möglich.
19.10.18 Freitag von 14-17 
Uhr „Über die Erstaunliche 
Intelligenz von Hunden- wie 
artübergreifende Kommuni-
kation zwischen Mensch und 
Hund gelingen kann“
Es geht auch darum, einmal 
einen Perspektivenwechsel 
zu wagen um die Welt und 
Wahrnehmung aus Sicht des 
Hundes zu begreifen.
Themenschwerpunkte in die-
ser Veranstaltung:
Das Spektrum der geistigen 
Fähigkeiten von Hunden in 
Theorie und Praxis.
Aggression: Unterschied zwi-
schen „hundlichem Normal-
verhalten“ und inadäqauter 
Aggression.
20.10.18 Samstag von 10-13 
Uhr „Neue Studien und Er-
kenntnisse über Hunde und 
Hundeverhalten mit Praxisbe-
zug für Hundehalter“
Rückenverletzungen und Ver-
haltensprobleme bei Hunden 
sind meist vermeidbar. Inter-
nationale Studien weisen Rü-
ckenprobleme bei 63 % bis zu 
78 % der untersuchten Hunde 
nach.
Studien aus Budapest - 
„Hunde können Menschen 
nachahmen“(Do as I do!)

Im Anschluss an die Sonn-
tagsveranstaltung kann auf 
Wunsch nach vorheriger 
Rücksprache mit der Dozentin 
ein Praxiscoaching (individu-
elle Abrechnung) mit Hund 
stattfinden.
Beide Veranstaltungen kön-
nen getrennt oder in Kombi-
nation gebucht werden.
Gebühr je Veranstaltung: 17 €.

Der Kurs „Erfolgreiche Rhe-
torik im Alltag und am Ar-
beitsplatz“, in Ilmenau in der 
Volkshochschule findet am 
27.10.18 (Samstag) von 10:00 
Uhr bis 16:30 Uhr statt.
(41 €/ 21 €).
In diesem Seminar werden 
folgende Themenschwer-
punkte behandelt:
- Freie Rede und sicheres 

Auftreten
- Erfolgreiche Rhetorik: 

Standpunkte kurz, präg-
nant und begründet vor-
tragen

- Häufigste Fehler im Kom-
munikationsprozess

- Fragetechniken: „Wer 
fragt, der führt“

- Argumentationsaufbau: 
Zielwirksame Argumenta-
tion

- Konstruktiver Umgang mit 
unterschiedlichen Mei-
nungen und Sichtweisen

- Zum Umgang mit „schwie-
rigen Zeitgenossen“ und 
„rhetorischer Verfrem-
dungskunst“

- Konstruktive Einwandbe-
handlung

- Grundlagen der Kommu-
nikationspsychologie

- „Denkfallen“ und „einge-
fahrene Wege“ im konst-
ruktiven Dialog überwin-
den

Der Kurs „Grundlagen ba-
sischer Ernährung - Basen-
fasten“, in Ilmenau in der 
Heinrich-Hertz-Schule findet 
am 27.10. (Samstag) und 

28.10.18 (Sonntag) jeweils 
10:00 Uhr bis 13:45 Uhr statt 
(38 €/ 19 €).
Viele Befindlichkeitsstörun-
gen sind auf eine Übersäu-
erung zurück zu führen und 
Themen wie Abgeschlagen-
heit, Kopfschmerzen, Osteo-
porose, Gelenkbeschwerden, 
Cellulite und auch Überge-
wicht gehen oft mit einer 
Übersäuerung einher. In die-
sem Kurs sprechen wir über 
die Grundlagen des Säure-
Basen-Haushaltes und wie 
Sie mit einer basenreichen 
Ernährung Ihr körperliches 
Wohlbefinden steigern und 
sich gesund erhalten. Im 
praktischen Teil kochen wir 
schmackhafte Speisen der 
basischen Küche - vom Früh-
stück übers Mittagessen, dem 
Snack zwischendurch bis zu 
Getränken.
Lebensmittelkosten: 20,00 €

Informationen zu diesen und 
weiteren Kursen erhalten 
Sie auf unserer Internetseite 
www.vhs-arnstadt-ilmenau.
de und im gewohnten Kurs-
buch. Gern beraten wir Sie 
auch telefonisch oder persön-
lich zu unseren Sprechzeiten.
Wir bitten um Anmeldungen 
im Vorfeld schriftlich in der 
Geschäftsstelle der Volks-
hochschule in Ilmenau, Bahn-
hofstraße 6.
Bei Fragen sind wir telefonisch 
unter 03677-64550 bzw. per 
Email: office@vhs-arnstadt-
ilmenau.de zu erreichen.
Gern können Sie sich auch 
online anmelden: www.vhs-
arnstadt-ilmenau.de

 regelsChule ludwIg BeChsteIn arnstadt suCht honorarKräfte

Für Arbeitsgruppen, Bibliothek, Schulkiosk, Förderung uvm. sucht die Regelschule Ludwig Bechstein mehrere Honorarkräfte. 
Alle Informationen gibt es unter: www.bechsteinschule-arnstadt.de
Nachfragen können Sie auch telefonisch unter 03628/600044
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freIe Kurse an der vhs In arnstadt
Für den Kurs „Kochen ayurve-
disch“, in der Volkshochschule 
in Arnstadt am Mittwoch, den 
17.10.18 18.00 Uhr bis 21.00 
Uhr sind noch Anmeldungen 
möglich (15,20 €).
Das jahrtausendealte Ge-
sundheitssystem des Ayurve-
da zielt auf ein harmonisches 
Zusammenspiel von Körper, 
Geist und Seele ab. „Ayur“ - 
Leben, „Veda“ - Wissenschaft, 
also die „Wissenschaft vom 
Leben“.
In diesem Kurs wollen wir vor 
allem praktisch zeigen, wie im 
Ayurveda gekocht wird, wie 
man Ghee zubereitet, wie le-
cker Lassis schmecken, was 
ein Dhal ist und vieles mehr. 
Das Ziel dieses Kurses ist es, 
den eigenen Speiseplan zu 
bereichern und keine ayurve-
dische Perfektion.

Bringen Sie bitte eine Schürze 
und ein Gefäß für Reste für zu 
Hause mit.
Lebensmittelkosten: 6,00 €.

Der Kurs „Tai Chi“, freitags 
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr star-
tet am 19.10.18 in der Volks-
hochschule in Arnstadt (47 € 
/ 24 €). Tai Chi hat vielfältige 
Wirkungen auf den mensch-
lichen Organismus. Durch die 
langsamen Bewegungen ent-
spannt sich der Körper und 
der Geist kommt zur Ruhe. 
Durch die bewusste und 
gleichmäßige Atemführung 
wird auch eine verbesserte 
Lungenfunktion erzielt. Die 
Übungen schulen den Bewe-
gungsapparat und die Koordi-
nierungsfähigkeit wird durch 
die fließenden Bewegungen 
verbessert.

Für den Kurs „Eine tolle Knol-
le“, in der Volkshochschule in 
Arnstadt am Mittwoch, den 
24.10.17 18.00 Uhr bis 21.00 
Uhr sind ebenfalls noch An-
meldungen möglich (15,20 €).
Man kann sich gar nicht vor-
stellen, dass es die Kartoffel 
bei uns erst seit ungefähr 250 
Jahren gibt. Was haben die 
Leute bloß vorher gegessen?
Wir werden an diesem Abend 
vielerlei aus Kartoffeln zube-
reiten. Klöße, die wohl jeder 
Thüringer kochen kann, wer-
den nicht dabei sein.
Bringen Sie bitte eine Schürze 
und ein Gefäß für Reste für zu 
Hause mit.
Lebensmittelkosten: 6,00 €.

Informationen zu diesen und 
weiteren Kursen erhalten 

Sie auf unserer Internetseite 
www.vhs-arnstadt-ilmenau.
de und im gewohnten Kurs-
buch. Gern beraten wir Sie 
auch telefonisch oder persön-
lich zu unseren Sprechzeiten.
Wir bitten um Anmeldungen 
im Vorfeld schriftlich in der 
Geschäftsstelle der Volks-
hochschule in Arnstadt, Am 
Bahnhof 6.
Bei Fragen sind wir telefo-
nisch unter 03628-61070 
bzw. per Email: anmeldung@
vhs-arnstadt-ilmenau.de zu 
erreichen.
Gern können Sie sich auch 
online anmelden: www.vhs-
arnstadt-ilmenau.de

fIlmnaChmIttag für senIoren
Liebe Seniorinnen und 
Senioren,
ich lade Sie auch in diesem 
Jahr wieder ganz herzlich zum 
Filmnachmittag am 17. okto-
ber 2018 um 15:00 uhr in das 
theater arnstadt ein. (Einlass 
ab 14:30 Uhr)
In diesem Jahr wird der Film 
„monsieure pierre geht on-
line“ gezeigt.
Reservierungen erfolgen 
mit dem Namen und dem 
Kennwort „Seniorenbeauf-
tragter“, telefonisch unter 
03628/618633. Nicht benö-
tigte Karten bitte absagen.
Für Senioren des Ilm-Kreises 
ist der Eintritt frei!

Der grantige Rentner Pierre 
(Pierre Richard) hat sich auf 
einen einsamen und routi-
nierten Lebensabend ein-
gerichtet. Doch seine Toch-
ter Sylvie (Stéphane Bissot) 
bringt ihn mit einem Bekann-

ten zusammen, dem erfolglo-
sen Schriftsteller Alex (Yaniss 
Lespert). Alex soll Pierre in 
die mysteriöse Welt des Inter-
nets einführen und im Zuge 
dieser mühseligen Eingewöh-
nung stößt der rüstige Rent-
ner eines Tages auf ein Da-
tingportal. Pierre ist angetan 
und probiert unter falscher 
Identität seine keineswegs 
eingerosteten Verführungs-
künste aus. Schon bald ver-

abredet sich Pierre mit der 
bezaubernden Flora (Fanny 
Valette), doch weil er sich 
online als sein Internethel-
fer Alex ausgeben hat, kann 
er natürlich nicht selbst zum 
Date erscheinen und schickt 
stattdessen den in Finanznö-
ten steckenden jungen Mann 
selbst. Und siehe da: Alex 
verliebt sich in Flora, die sich 
wiederum in den Schriftstel-
ler verguckt. Der ebenfalls 

schwer verliebte Pierre steckt 
in der Zwickmühle...

Komödie, Romanze; 
Deutschland, Frankreich 2017
Mit Pierre Richard u. a.

Dank der Förderung durch 
das Thüringer Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie für die Tä-
tigkeit sowie Projekte von eh-
renamtlichen Seniorenbeauf-
tragten und Seniorenbeiräten 
ist es möglich, mit solchen 
Veranstaltungen möglichst 
viele Seniorinnen und Senio-
ren zu erreichen und für Seni-
orenarbeit zu sensibilisieren.

Jürgen Lang
Seniorenbeauftragter 
des Ilm-Kreises
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Tel. 0175 592 5684
Mail: seniorenbeauftragter-ik
@gmx.de

 aKtueller veranstaltungsKalender auf www.Ilm-KreIs.de

Den Veranstaltungskalender für den Ilm-Kreis finden sie auf unserer Internetseite unter  
www.ilm-kreis.de. Kommunen, Vereine und Organisationen haben hier die Möglichkeit, ihre 
Termine die im Ilm-Kreis stattfinden als Veranstalter selbst einzutragen.
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aKtuelle InformatIonen aus der Komet-regIon
6.09.2018: Bulgarische delegation besucht 
großbreitenbach

(Foto: K. Krannich)

Eine Delegation des Bio-
sphärenreservats Cen-
tral Balkan weilte zum 
Erfahrungsaustausch bei un-
serem Netzwerkpartner, dem 
UNESCO Biosphärenreservat 
Thüringer Wald.
Am Donnerstag gab es auch 
eine Stippvisite im KOMET-
Raum. Bürgermeister Beier 
berichtete von den Zielen, 
bisherigen Erfahrungen und 
Handlungsansätze im KOMET-
Projekt.

Der Umgang mit Leerständen 
spielte dabei ebenso eine 
Rolle wie die gemeinsame 
Anschaffung eines Pedelec-
Pools.
Wichtig ist der interkommu-
nale Ansatz, denn allein kön-
nen gerade kleine Kommu-
nen die Herausforderungen 
des demografischen Wandels 
nicht bewältigen.

unIKomet
regionsmacher*innen - ent-
wicklungen im thür. wald 
gestalten!
Wie viele ländliche Regio-
nen sind auch weite Teile des 
Thüringer Walds von Bevöl-
kerungsrückgängen und der 
zunehmenden Alterung der 
Bewohner*innen betroffen.
In der Folge nehmen Ange-
bote der Daseinsvorsorge ab, 
stellen sich Fragen der Ver-
sorgung der Bevölkerung und 
der Sicherung eines lebens-
werten Umfelds.
Unternehmen fehlt es an 
Fachkräften, die Frage der 
Nachfolge ist oft ungeklärt. 
Die öffentliche Hand steht 
vielerorts vor scheinbar un-
lösbaren Aufgaben. Das Ver-
hältnis von Staat, Markt und 

Zivilgesellschaft wird neu aus-
gehandelt.
Wer kann, wer darf und wer 
muss was für eine zukunfts-
fähige Regionalentwicklung 
machen? Welche Rolle kann 
die Planung dabei spielen?
20-25 Studierende des Bache-
lorstudiengangs Urbanistik 
der Bauhaus-Universität Wei-
mar werden diesen Fragen im 
Wintersemester 2018/19 an 
der Professur Raumplanung 
im Planungsprojekt „Regions-
macher*innen“ nachgehen.
Die Bauhaus Universität Wei-
mar begleitet das KOMET-
Projekt wissenschaftlich 
sowie mit verschiedensten 
studentischen Projekten und 
Arbeiten.

alte schule gehren: wiederbelebung 
erwünscht! (zwischen-) nutzer gesucht
Viele Besucher nutzten am 
Tag des offenen Denkmals, am 
9.09.2018, die Gelegenheit 
zur Objektbesichtigung. Der 
Heimatgeschichtsverein Geh-
ren entführte stilecht die Gäs-
te in historische Schulzeiten.
Die 1888 erbaute Schule, ein-
getragenes Bau- und Kunst-
denkmal, wurde bis 2004 als 
Schulgebäude genutzt.

Der Eigentümer ist an ei-
ner künstlerisch-kreativen 
Nachnutzung interessiert. 
Interessierte finden weitere 
Infos und Ansprechpartner im 
Exposé unter:
www.biosphaere-komet.de/
images/Aktuelles/2018-09Ex-
pose-Alte-Schule-Gehren-
BUW.pdf

tag der sommerfrische - Böhlen macht mit

(Foto: S. Beyer)

Zahlreiche Besucher strömten 
am Sonntag, dem 26. August, 
in das kleine thüringische 
Dorf und liesen sich vom Flair 
der geöffneten Objekte ein-
fangen.
Trödel, Musik und Gemütlich-
keit im alten Fuhrmannshaus, 
kulinarische und theatrali-
sche Überraschungen im Viel- 

fensterhaus und Werke aus 
den Künstlerkursen der Som-
merakademie zogen Besu-
cher in ihren Bann.
Und leckerer Kuchen darf 
im ländlichen Thüringen nie  
fehlen …

Ein gelungener Sonntag der 
Lust auf mehr macht.

(Foto: KOMET)

Mehr Infos zum KOMET-Projekt im Süden unseres Kreises finden Sie unter  
www.biosphaere-komet.de
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BesuCh Im partnerKreIs KonIn
Auf Einladung des Landrates 
des polnischen Partnerkreises 
Konin, Stanislaw Bielik, weilte 
in der Zeit vom 18. bis zum 20. 
August eine Delegation des 
Ilm-Kreises in Polen. Zur Dele-
gation gehörten Eckhard Bau-
erschmidt (ehrenamtlicher 
Beigeordneter), Uwe Möller 
(Bürgermeister Amt Wach-
senburg) und Helmut Schiel 
(Kreisfeuerwehrverband).
Die Vertreter aus dem Ilm-
Kreis waren offizielle Gäste 
des Erntedankfestes. Das 
Erntedankfest hat bei un-
seren polnischen Freunden 
eine hohe Priorität im gesell-
schaftlichen Leben und wird 
alljährlich mit einem großen 
Fest begangen. Im Mittel-
punkt steht die Würdigung 

der Arbeit der Bäuerinnen 
und Bauern. Zur Würdigung 
gehörte am Sonntagnach-
mittag die heilige Messe, 
eine Festveranstaltung mit 
der Auszeichnung der besten 
landwirtschaftlichen Betrie-
be, kulturelle Darbietungen 
und ein Volksfest, das bis in 
den Abend hinein dauerte.
Als offiziellen Auftakt, am 
Sonntagmorgen, besuchten 
die Delegation 2 bäuerliche 
Unternehmen. Eines pro-
duziert Erdbeerpflanzen, 
vornehmlich für den Export 
nach Italien und Spanien. Das 
andere hat sich auf Tomaten 
und Zwiebeln spezialisiert.
Bei den mit den polnischen 
Freunden darüber hinaus ge-
führten Gesprächen konnten 

beide Seiten einschätzen, 
dass sich die Beziehungen 
zwischen den beiden Part-
nerkreisen im letzten Jahr 
stabilisiert haben. Neben den 
gegenseitigen Besuchen of-
fizieller Vertreter der beiden 
Landkreise hat sich vor allem 
der Schüleraustausch zwi-
schen dem Lyzeum Klewcew 
und dem Ilmenauer Linden-
berggymnasium gut entwi-
ckelt. Mitte September findet 
der Gegenbesuch polnischer 
Jugendlicher im Ilm-Kreis 
statt, nachdem im Frühjahr 
Schülerinnen und Schüler des 
Lindenberggymnasiums im 
Kreis Konin weilten und dort 
sehr herzlich und zuvorkom-
mend aufgenommen worden 
sind.

Die Vertreter der beiden Part-
nerkreise vereinbarten den 
Austausch von Jugendlichen 
auszuweiten. 2019 soll eine 
Gruppe junger polnischer 
Feuerwehrleute in den Ilm-
Kreis eingeladen werden und 
im Gegenzug eine Gruppe der 
Feuerwehrjugend aus unse-
rem Kreis nach nach Konin 
reisen.
Bauerschmidt lud im Auftrag 
der Landrätin Petra Enders 
den polnischen Landrat Sta-
nislaw Bielik, für Anfang 2019 
in den Ilm-Kreis ein, um im 
kommunalpolitischen Erfah-
rungsaustausch die freund-
schaftlichen Beziehungen der 
beiden Landkreise weiter zu 
festigen.
eckhard Bauerschmidt

lAndesPIlZAusstellung In der festhAlle IlmenAu  
13. BIs 14. oKtoBer 2018
Sie sind geheimnisvoll für uns 
Menschen, verstecken sich 
gern im Moos und Gras, tar-
nen sich durch ausgefallene 
Farben und Formen und sind 
in manchen Fällen ungenieß-
bar: Die Pilze!
Mehr über die Welt der Pilze 
können Besucher zur Lande-
spilzausstellung, in der fest-
halle in Ilmenau, am Sams-
tag, den 13. oktober 2018, 
von 10:00 bis 17:00 Uhr und 
am Sonntag, den 14. okto-
ber 2018, von 10:00 bis 16:00 
Uhr, erfahren. Organisiert 
wird dieses Großereignis von 
der Thüringer Arbeitsgemein-
schaft für Mykologie e. V.  
(ThAM) alle 2 Jahre. Besucher 

können ihre mitgebrachten 
Sammelergebnisse in der 
Ausstellung bestimmen las-
sen.

Gegenwärtig sind in Thürin-
gen etwa 4.000 Arten von 
Großpilzen bekannt. Dabei 
hat jede Art ihren eigenen 

Charakter und eine eigene 
Überlebensstrategie entwi-
ckelt. Die Landespilzausstel-
lung in der Festhalle Ilmenau 
beleuchtet alle Aspekte der 
Pilze. Pilzsachverständige und 
Pilzkenner aus ganz Thürin-
gen wirken mit und stellen 
die Pilze in ihrer Vielfalt und 
Schönheit vor.
In diesem Jahr wird die Lande-
spilzausstellung durch Infor-
mationsstände von Partnern 
der Naturparkverwaltung 
Thüringer Wald ergänzt, um 
so weitere Naturschätze Thü-
ringens zu entdecken.
Vor der Festhalle stehen kos-
tenfrei Parkplätze zur Verfü-
gung.

der weIsse rIng e.v. hIlft opfern von KrImInalItät
Wer einer Straftat zum Opfer 
fällt oder Kriminalität und Ge-
walt im persönlichen Umfeld 
erfährt, hat es schwer: Oft be-
stehen bedrückende Proble-
me, ohne dass der Betroffene 
eine Ahnung hat, wie man sie 
angehen soll.
Mit anderen Menschen über 
das Vorgefallene zu sprechen, 
fällt nicht leicht, allein zu-
recht zu kommen aber noch 
viel schwerer. Wenn Sie in 
solch einer Situation stecken, 

möchten wir als WEISSER 
RING Ihnen helfen: Bei uns 
finden Sie kompetenten Rat, 
praktische Hilfe und mensch-
liche Zuwendung - schnell 
und unbürokratisch.
Im Ilm-Kreis sind 6 Mitarbei-
ter für Sie und Ihre Sorgen da.
Wir bieten im Ilm-Kreis zwei 
Anlaufstellen:

arnstadt
Sprechstunde ist an jedem 
ersten Donnerstag eines Mo-

nats im Jobcenter Arnstadt, 
Bierweg 2, von 15 Uhr bis 17 
Uhr im Raum 222.

Ilmenau
Sprechstunde ist an jedem 
zweiten Mittwoch eines Mo-
nats im FFZ Ilmenau, Wetzlaer 
Platz 2, von 15 Uhr bis 17 Uhr
Zudem können Sie uns anru-
fen: 0151 551 646 04, nach 
Terminvereinbarung kommen 
wir gern auch zu Ihnen nach 
Hause.
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 stellenaussChreIBung

Im Büro der Landrätin ist ab voraussichtlich 01.01.2019
1 Stelle als Sachbearbeiter/in  

Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

folgende aufgaben sind im wesentlichen zu erfüllen:
• Redaktion Amtsblatt
• Planung und Umsetzung von Social Media-Strategien, 

Corporate Design Ilm-Kreis
• Erstellen von Print- und Onlinemedien sowie Videopro-

duktion (Homepageeinträge, Broschüren und Flyer, Kurz-
filmbeiträge, Sonderpublikationen)

• Konzeption und Organisation von kreiseigenen Kulturver-
anstaltungen (Hoffest, Gedenkveranstaltungen, Sonder-
ausstellungen im Landratsamt)

• Netzwerkarbeit Kultur und kulturelle Bildung
• Pflege selbst gehosteter Content Management Systeme 

(für Veranstaltungen, Projekte, spezielle Nutzergruppen)
• Partnerschaftspflege (derzeit Partnerlandkreise Kassel/

Hessen und Konin/Polen)
• Unterstützung/Vertretung des Pressesprechers

erwartet werden:
• Abgeschlossene Hochschulbildung im medienwissen-

schaftlichen oder kulturellen Bereich (bzw. nachweisbare 
Tätigkeiten und berufliche Erfahrungen in diesen Berei-
chen)

• Organisationsvermögen, Belastbarkeit und Einsatzbereit-
schaft (auch außerhalb regulärer Dienstzeiten)

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen so-
wie Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Social Media

• Stilsicheres Verfassen von Texten, sicheres und überzeu-
gendes Auftreten

• Führerschein für PKW

wünschenswert wären:
• Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Multimedia (Gra-

fik-, Bild- und Filmbearbeitung bspw. Adobe InDesign, Ad-
obe Photoshop)

• Programmierkenntnisse für Content Management Syste-
me (PHP, MySQL, Script und Auszeichnungssprachen)

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 10 des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD; vorbehaltlich einer 
weiteren Tätigkeitsüberprüfung).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2018/46“ bis zum 18.10.2018 an folgende Ad-
resse zu richten:

 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Da-
ten werden ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbe-
setzungsverfahren verwendet, für die Dauer des Verfahrens 
gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.

p. enders
landrätin

 stellenaussChreIBung

Im Bauaufsichtsamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist ab vor-
aussichtlich 01. Dezember 2018

1 Stelle als Amtsleiter/in
zu besetzen.

folgende aufgaben sind im wesentlichen zu erfüllen:
• Leitung der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Ilm-Krei-

ses gemäß der Aufgabenbeschreibung für Bauaufsichts-
behörden nach § 58 Absatz 1 Thüringer Bauordnung 
(ThürBO)

• Leitung der Unteren Denkmalschutzbehörde des Ilm-
Kreises gemäß der Aufgabenbeschreibung für den Denk-
malschutz nach § 1 Absatz 1 Thüringer Denkmalschutzge-
setz (ThürDSchG)

erwartet werden:
• Befähigung zum Richteramt oder zum höheren techni-

schen oder nichttechnischen Verwaltungsdienst bzw. Tä-
tigkeiten und einschlägige berufliche Erfahrungen in den 
genannten Aufgabengebieten

• Umfassende Kenntnisse im Verwaltungsrecht und im öf-
fentlichen Baurecht

• Verantwortungsbereitschaft, Eigeninitiative, durch bishe-
rige Leitungsfunktionen nachgewiesene Führungskom-
petenz, Prinzipienfestigkeit und Verhandlungsgeschick 
im Umgang mit Bauantragstellern und Denkmaleigentü-
mern

• PC-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft Of-
fice-Anwendungen

• Führerschein PKW

Die Stelle ist mit Besoldungsgruppe A 13 h. D. bewertet. Bei 
Besetzung mit einem/einer Tarifbeschäftigten erfolgt die Be-
zahlung nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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 stellenaussChreIBung

An der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau ist baldmöglichst
1 Stelle als Fachbereichsleiter/in  

Kunst/Kulturelle Bildung
zu besetzen.
Die Fachbereichsleitung umfasst die pädagogisch-fachliche, 
administrative und wirtschaftliche Verantwortung für die 
Fachbereiche Kunst/Kulturelle Bildung sowie Gesellschaft/
Politik/Umwelt.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

folgende aufgaben sind im wesentlichen zu erfüllen:
• Selbstständige konzeptionelle, pädagogische, organisato-

rische und wirtschaftliche Planung, Leitung und Weiter-
entwicklung der Angebotsbereiche

• Erstellung des Semesterprogramms für die Fachbereiche 
Kunst/Kulturelle Bildung sowie Gesellschaft/Politik/Um-
welt

• Auswahl, Beratung und Qualifizierung von Kursleiter/in-
nen

• Durchführung von Pleinairs, Kuratieren von Ausstellun-
gen

• Drittmittelakquise und Projektmanagement
• Betreuung und Beratung von Teilnehmenden und Auf-

traggebern
• Kundengewinnung, Erschließung neuer Märkte, Öffent-

lichkeitsarbeit, Qualitätsentwicklung
• Kooperation mit kommunalen und regionalen Partnern
• Mitarbeit im zertifizierten Qualitätsmanagementsystem 

der Volkshochschule

erwartet werden:
• Abgeschlossene Hochschulbildung im Tätigkeitsbereich
• Erfahrung in der Erwachsenenbildung
• Kenntnisse im Bereich Projektmanagement und in der 

Konzeption bzw. der Durchführung von Weiterbildungs-
veranstaltungen

• Fähigkeiten in der Personalplanung und -führung

• Computerkenntnisse
• Wirtschaftliches Denken und Handeln
• Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
• Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsseminaren 

und Fachkonferenzen
• Bereitschaft zur Arbeit auch außerhalb der üblichen Ar-

beitszeiten

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 11 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2018/48“ bis zum 18.10.2018 an folgende Ad-
resse zu richten:

 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Da-
ten werden ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbe-
setzungsverfahren verwendet, für die Dauer des Verfahrens 
gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.

p. enders
landrätin

 fortsetzung stellenaussChreIBung amtsleIter

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2018/45“ bis zum 11.10.2018 an folgende Ad-
resse zu richten:

 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-

gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Da-
ten werden ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbe-
setzungsverfahren verwendet, für die Dauer des Verfahrens 
gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.

p. enders
landrätin
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BesChlussüBersICht der 30. sItzung des KreIstages des  
Ilm-KreIses der wahlperIode 2014 BIs 2019 am 5. septemBer 2018
Beschluss-nr. 312/18
Dem Verwaltungsrat der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau wird für 
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Beschluss-nr. 313/18
Unter der Bedingung, dass Bundesmittel aus dem Programm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur“ zur Verfügung gestellt werden, wird mit 
Einsatz des entsprechenden Eigenmittelanteiles das Vorhaben 
Sanierung des Objektes Lindenallee 10 in Arnstadt zur Nutzung 
durch die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau umgesetzt. Die 
Landrätin wird beauftragt, hierfür alle notwendigen Schritte 
einzuleiten.

Beschluss-nr. 314/18
Die Armutspräventionsstrategie des Ilm-Kreises wird in der vor-
liegenden Fassung vom 5. September 2018 bestätigt.

Beschluss-nr. 315/18
Die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises wird 
bestätigt.

Beschluss-nr. 316/18
In den Verwaltungsrat des Marienstiftes Arnstadt wird als Ver-
treterin des Landkreises Ilm-Kreis die Landrätin, Frau Petra En-
ders, entsandt.

Beschluss-nr. 317/18
Die Schulsporthalle am Schulstandort der Staatlichen Grund- 
und Regelschule „L. Bechstein“ in 99310 Arnstadt, Prof.-Frosch-
Straße 26, wird grundhaft und unter den Aspekten der Barri-
erefreiheit sowie des Brand- und Schallschutzes umfangreich 
saniert. Die Durchführung des Vorhabens erfolgt planmäßig in 
den Jahren 2018 (Planungsleistungen) sowie 2019 bis 2020. Zur 
Komplementärfinanzierung des Vorhabens sind Fördermöglich-
keiten zu prüfen und zu beantragen. Die Maßnahme ist in die 
Haushaltspläne des Ilm-Kreises der Jahre 2018 bis 2020 einzu-
ordnen. Die Landrätin des Ilm-Kreises wird beauftragt, alle not-
wendigen Schritte einzuleiten.

Beschluss-nr. 318/18
Die überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 21153.94500 Generalsanierung der Schulsport-

 stellenaussChreIBung

Im Sozialamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist baldmöglichst
1 Stelle als Mitarbeiter/in Sekretariat / 

Haushalt
zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

folgende aufgaben sind im wesentlichen zu erfüllen:
• Postbearbeitung
• Terminregistrierung und -kontrolle
• Organisation und Erledigung von Schreibarbeiten
• Schriftgutverwaltung
• Besucherbetreuung
• Büromaterialbestellung und -verwaltung
• Vor- und Nachbereitung von Beratungen und Ausschuss-

sitzungen
• Bearbeitung von Zahlungsvorgängen und Kassenanwei-

sungen
• Mitarbeit bei der Haushaltsüberwachung und Zuarbeit 

an die Sachgebiets- und Amtsleitung
• Mitarbeit bei der Aktenverwaltung und -archivierung
• Führung von Statistiken

erwartet werden:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Kauffrau/-mann 

für Büromanagement, Verwaltungsfachangestellte/r, FL I 
oder vergleichbarer Abschluss (bzw. berufliche Erfahrun-
gen in der öffentlichen Verwaltung)

• Computerkenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft 
Office-Anwendungen

• Organisationsvermögen und Flexibilität

• Kommunikationsfähigkeit auch in kritischen Situationen
• Teamfähigkeit und Serviceorientierung

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 5 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2018/47“ bis zum 16.10.2018 an folgende Ad-
resse zu richten:
 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Da-
ten werden ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbe-
setzungsverfahren verwendet, für die Dauer des Verfahrens 
gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.

p. enders
landrätin
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BesChlüsse BesChlIessender aussChüsse des KreIstages
Kreisausschuss
Beschluss-nr.: 045-18/29./Ka (06. Juni 2018)
Dem Bürgermeister der Gemeinde Schmiedefeld Herrn Reinhart Pulvers wird nach § 13 Abs. 7 der Geschäftsordnung für den Kreis-
tag des Ilm-Kreises das Rederecht zur Beratung über die Stellungnahme des Kreistages zur Auflösung der Gemeinde Schmiedefeld 
und Eingliederung in die Stadt Suhl - Änderung der Kreisgebietsgrenze nach § 92 ThürKO - erteilt.

Beschluss-nr.: 047-18/30./Ka (14. august 2018)
Zur Durchführung von Kreistags- und Ausschusssitzungen im Jahr 2019 werden folgende Termine festgelegt:

Kreistagssitzungen Ausschusssitzungen
06. Februar 2019 16. Januar 2019, 17:00 Uhr Kreisausschuss

22. Januar 2019, 18:00 Uhr Jugendhilfeausschuss
28. Januar 2019, 16:00 Uhr Ausschuss für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (NULF)
28. Januar 2019, 17:00 Uhr Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr (BWV)
29. Januar 2019, 17:00 Uhr Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (SKS)
30. Januar 2019, 17:00 Uhr Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit (GSG)
31. Januar 2019, 08:15 Uhr ÖPNV-Ausschuss
05. Februar 2019, 16:00 Uhr Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung (FSR)

10. April 2019 20. März 2019, 17:00 Uhr Kreisausschuss
26. März 2019, 18:00 Uhr Jugendhilfeausschuss
01. April 2019, 16:00 Uhr NULF
01. April 2019, 17:00 Uhr BWV
02. April 2019, 17:00 Uhr SKS
03. April 2019, 17:00 Uhr GSG
09. April 2019, 16:00 Uhr FSR
21. Mai 2019, 18:00 Uhr Jugendhilfeausschuss (bei Bedarf)
23. Mai 2019, 08:15 Uhr ÖPNV-Ausschuss

Terminvorschläge für die Zeit nach den Kommunalwahlen:
18. Juni 2019 (Dienstag) - konstituierende Sitzung

29. Mai 2019, 17:00 Uhr Kreisausschuss
01. Juli 2019, 16:00 Uhr NULF (konstituierende Sitzung)
01. Juli 2019, 17:00 Uhr BWV (konstituierende Sitzung)
02. Juli 2019, 16:00 Uhr FSR (konstituierende Sitzung)
02. Juli 2019, 17:00 Uhr SKS (konstituierende Sitzung)
02. Juli 2019, 18:00 Uhr GSG (konstituierende Sitzung)

04. September 2019 14. August 2019, 17:00 Uhr Kreisausschuss (Ferien)
26. August 2019, 16:00 Uhr NULF
26. August 2019, 17:00 Uhr BWV
27. August 2019, 17:00 Uhr SKS
28. August 2019, 17:00 Uhr GSG
03. September 2019, 16:00 Uhr FSR
19. September 2019, 08:15 Uhr ÖPNV-Ausschuss (konst. Sitzung)
24. September 2019, 18:00 Uhr Jugendhilfeausschuss (Konstituierung)

halle an der Staatlichen Grundschule Marlishausen in Höhe von 
145.000 €, gedeckt durch Entnahme aus der Allgemeinen Rück-
lage, wird bestätigt.

Beschluss-nr. 319/18
Die überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 21129.94510 energetische Sanierung an der 
Staatlichen Grundschule Plaue (Maßnahme gefördert nach dem 
KInvFG) in Höhe von 133.000 €, gedeckt durch Umverteilung 
der Mittel nach dem KInvFG von der energetischen Maßnahme 
an der Staatlichen Grundschule Holzhausen, wird bestätigt.

Beschluss-nr. 320/18
Der Landkreis schuldet zum 30.09.2018 (Valuta 28.09.2018) ein 
Darlehen wie nachfolgend aufgeführt um:
Darlehenssumme: 2.498.538,72 Euro
Tilgung: in Raten von vierteljährlich 

40.960,00 Euro (abweichende 
Schlussrate zum 30.12.2033)

Zinsbindung: bis zum Laufzeitende am 
30.12.2033

Nebenkosten: keine
Schuldendienstbelastung: vierteljährlich zum Ende März, Juni, 

September, Dezember
Zinssatz: 0,94 % p. a.
Die Darlehensaufnahme erfolgt bei der DKB, Deutsche Kredit-
bank AG.

Beschlossen in der nicht öffentlichen 29. Sitzung des Kreistages 
des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2014 bis 2019 am 27. Juni 2018

Beschluss-nr. 311/18
Der Erwerb einer allgemeinärztlichen Praxis durch die Medizi-
nische Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH (100 Prozenti-
ges Tochterunternehmen der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilme-
nau gGmbH) und damit deren Erweiterung wird befürwortet.
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Kreistagssitzungen Ausschusssitzungen
06. November 2019 16. Oktober 2019, 17:00 Uhr Kreisausschuss (Ferien)

22. Oktober 2019, 18:00 Uhr Jugendhilfeausschuss
28. Oktober 2019, 16:00 Uhr NULF
28. Oktober 2019, 17:00 Uhr BWV
29. Oktober 2019, 17:00 Uhr SKS
30. Oktober 2019, 17:00 Uhr GSG
05. November 2019, 16:00 Uhr FSR

11. Dezember 2019 20. November 2019, 17:00 Uhr Kreisausschuss
26. November 2019, 18:00 Uhr Jugendhilfeausschuss
02. Dezember 2019, 16:00 Uhr NULF
02. Dezember 2019, 17:00 Uhr BWV
03. Dezember 2019, 17:00 Uhr SKS
04. Dezember 2019, 17:00 Uhr GSG
05. Dezember 2019, 08:15 Uhr ÖPNV-Ausschuss
10. Dezember 2019, 16:00 Uhr FSR

Jugendhilfeausschuss
Beschluss-nr. 064-18/20./Jha (27. februar 2018)
Für das Projekt „Mobile Schulbezogene Jugendsozialarbeit an 
den Grundschulen in Ilmenau und im südlichen Ilm-Kreis“, Leis-
tungsbeschreibung 39, wird dem Träger i.G. jipi gUG der Zu-
schlag erteilt.

Beschluss-nr. 065-18/20./Jha (27. februar 2018)
Für das Projekt „Mobile Schulbezogene Jugendsozialarbeit an 
den Grundschulen in Arnstadt und im nördlichen Ilm-Kreis“, 
Leistungsbeschreibung 40, wird dem Träger Malteser Hilfs-
dienst e. V. der Zuschlag erteilt.

Beschluss-nr. 066-18/20./Jha (27. februar 2018)
Der Lebenshilfe Ilm-Kreis e. V. wird (vorbehaltlich der Geneh-
migung des Kreishaushaltes 2018 und vorbehaltlich der Lan-
deszuwendung) für das Projekt „Eltern-Kind-Zentrum“ eine 
Festbetragsförderung in Höhe von bis zu 21.125 € für das Inte-
grations-Kinderzentrum der Lebenshilfe Ilm-Kreis e. V. im Zeit-
raum vom 01.01. bis 31.12.2018 gewährt.

Beschluss-nr. 067-18/20./Jha (27. februar 2018)
Dem Marienstift Arnstadt wird (vorbehaltlich der Genehmigung 
des Kreishaushaltes 2018 und vorbehaltlich der Landeszuwen-
dung) für die Einrichtung „Kindersegen“ in Arnstadt für das Pro-
jekt „Eltern-Kind-Zentrum“ eine Festbetragsförderung in Höhe 
von bis zu 9.820 € im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018 ge-
währt.

Beschluss-nr. 068-18/20./Jha (27. februar 2018)
Dem Antrag der AWO KV Ilm-Kreis e. V. auf Förderung der Mut-
ter/Vater-Kind-Gruppe (Elterncafè) in Höhe von bis zu 7.392,00 €  
im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 wird vorbehaltlich der Ge-
nehmigung des Kreishaushaltes 2018 zugestimmt.

Beschluss-nr. 069-18/20./Jha (27. februar 2018)
Dem Antrag der Kinder-Computerschule Arnstadt e. V. auf Kofi-
nanzierung des Projektes „PC-Frühförderung für Vorschulkinder 
und Grundschüler“ mit einer Fördersumme von bis zu 3.575,00 €  
zur Finanzierung von Aufwandsentschädigungen im Zeitraum 
01.01. bis 30.06.2018 wird vorbehaltlich der Genehmigung des 
Kreishaushaltes 2018 zugestimmt.

Beschluss-nr. 070-18/20./Jha (27. februar 2018)
Dem Antrag des Kreisjugendringes Ilm-Kreis e. V. auf Förderung 
des Projektes „Koordinator/in für Jugendverbandsarbeit“ mit 
einer Fördersumme von bis zu 12.259,00 € zur Finanzierung von 
Personal- und Sachkosten im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 
wird vorbehaltlich der Genehmigung des Kreishaushaltes 2018 
zugestimmt.

Beschluss-nr. 072-18/21./Jha (12.06.2018)
Das Integrationskonzept für den Ilm-Kreis wird in der vorliegen-
den Fassung bestätigt und dem Kreistag des Ilm-Kreises zur Be-
schlussfassung empfohlen.

Beschluss-nr. 073-18/21./Jha (12.06.2018)
1. Der vorliegende Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung 

in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Zeitraum 
01.08.2018 - 31.07.2019 wird beschlossen.

2. Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, redak-
tionelle Änderungen oder Ergänzungen, die sich während 
der Laufzeit des Planes ergeben, einzuarbeiten und mit der 
zuständigen Landesbehörde abzustimmen.

Beschluss-nr. 074-18/21./Jha (12.06.2018)
Der Nachtragshaushalt des Jugendamtes für das Jahr 2018 wird 
in der vorliegenden Fassung bestätigt und dem Kreistag des Ilm-
Kreises zur Beschlussfassung empfohlen.

Beschluss-nr. 075-18/21./Jha (12.06.2018)
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, einen Kin-
der- und Jugendbeitrat für den Landkreis Ilm-Kreis zu bilden.

Beschluss-nr. 076-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau I. Boerl-Sasama (Lfd. Nr. 01 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 077-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Petermann (Lfd. Nr. 02 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 078-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Roßmann (Lfd. Nr. 03 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 079-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau B. Sachse (Lfd. Nr. 04 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 080-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Berndt (Lfd. Nr. 05 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.
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Beschluss-nr. 094-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau B. Müller (Lfd. Nr. 19 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 095-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau C. Lindig (Lfd. Nr. 20 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 096-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau B. Hedler (Lfd. Nr. 21 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 097-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau M. Frei (Lfd. Nr. 22 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlagsliste 
für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für die 
Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 098-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau B. Reichwage (Lfd. Nr. 23 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 099-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau J. Gramsch (Lfd. Nr. 24 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 100-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau S. Streeck (Lfd. Nr. 25 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 101-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau S. Fritsch (Lfd. Nr. 26 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 102-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau A. Thielken (Lfd. Nr. 27 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 103-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau U. Wagner (Lfd. Nr. 28 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 104-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau B. Stutz (Lfd. Nr. 29 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlagslis-
te für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für 
die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 105-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau C. Engelhardt (Lfd. Nr. 30 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 106-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau S. Schäfer (Lfd. Nr. 31 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 107-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau P. Müller (Lfd. Nr. 32 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 081-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau C. Vierow (Lfd. Nr. 06 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 082-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Ehlert (Lfd. Nr. 07 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 083-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau M. Behr (Lfd. Nr. 08 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlagslis-
te für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für 
die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 084-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau I. Koch (Lfd. Nr. 09 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlagsliste 
für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für die 
Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 085-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau G. Mieth (Lfd. Nr. 10 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 086-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau G. Nußmann (Lfd. Nr. 11 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 087-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau E. Seel (Lfd. Nr. 12 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlagsliste 
für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für die 
Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 088-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau I. Masur-Babovsky (Lfd. Nr. 13 - Anlage 5.1) wird auf die 
Vorschlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 089-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Münch-Köditz (Lfd. Nr. 14 - Anlage 5.1) wird auf die 
Vorschlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 090-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau I. Kalb (Lfd. Nr. 15 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlagsliste 
für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für die 
Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 091-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau I. Grentzer (Lfd. Nr. 16 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 092-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau H. Geithner (Lfd. Nr. 17 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 093-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau Chr. Launicke (Lfd. Nr. 18 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.
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Beschluss-nr. 121-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr D. Kerst (Lfd. Nr. 06 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 122-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr M. Steitz (Lfd. Nr. 07 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 123-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr L. Lutz (Lfd. Nr. 08 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlagsliste 
für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt für die 
Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 124-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr M. Bierhoff (Lfd. Nr. 09 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 125-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr T. Nimbs (Lfd. Nr. 10 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 126-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr M. Kurth (Lfd. Nr. 11 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 127-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr H.-D. Rothe (Lfd. Nr. 12 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 128-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr A. Ehlert (Lfd. Nr. 13 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 129-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr D. Wedekind (Lfd. Nr. 14 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 130-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr St. Krische (Lfd. Nr. 15 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 131-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr P. Engelhardt (Lfd. Nr. 16 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 132-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr H. Gumpert (Lfd. Nr. 17 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 133-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr Th. Kruppa (Lfd. Nr. 18 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 108-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Greßies (Lfd. Nr. 33 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 109-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau H. Hartmann (Lfd. Nr. 34 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 110-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau H. Domhardt (Lfd. Nr. 35 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 111-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau J. Kuohn (Lfd. Nr. 36 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 112-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau K. Perlick (Lfd. Nr. 38 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 113-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau S. Wojahn (Lfd. Nr. 39 - Anlage 5.1) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 114-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau H. Burkhard (Lfd. Nr. 40 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 115-18/21./Jha (12.06.2018)
Frau A. Podlesak (Lfd. Nr. 41 - Anlage 5.1) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 116-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr H. Reichel (Lfd. Nr. 01 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 117-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr R. Heerlein (Lfd. Nr. 02 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 118-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr M. Hilse (Lfd. Nr. 03 - Anlage 5.2.) wird auf die Vorschlags-
liste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk Arnstadt 
für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufgenommen.

Beschluss-nr. 119-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr R. Wünsche (Lfd. Nr.04 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.

Beschluss-nr. 120-18/21./Jha (12.06.2018)
Herr I. Neubeck (Lfd. Nr. 05 - Anlage 5.2.) wird auf die Vor-
schlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichtsbezirk 
Arnstadt für die Wahlperiode 01.01.2019 bis 31.12.2023 auf-
genommen.
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gung der Thüringer Gemeinschaftsschule Großbreitenbach (Los 
1) mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren erteilt.

Beschluss-nr. 086-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Götz-Gebäudemanagement Thüringen GmbH & Co. 
KG, Parkallee 8, 99428 Weimar, wird der Zuschlag für die Rei-
nigung des Staatlichen Berufsschulzentrums Arnstadt-Ilmenau, 
Am Ehrenberg 1, 98693 Ilmenau, (Los 1) mit einer Vertragslauf-
zeit von 3 Jahren erteilt.

Beschluss-nr. 087-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Lutz Bickel GmbH, Körler Straße 9, 98593 Floh-Seli-
genthal, wird der Zuschlag für die Generalsanierung der Staat-
lichen Grundschule „J. J. W. Heinse“ Langewiesen - Heizung/
Lüftung/Sanitär - erteilt.

Beschluss-nr. 088-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Elektro-Schönefeld GmbH & Co. KG, Dorfstraße 22, 
98693 Ilmenau (OT Unterpörlitz), wird der Zuschlag für die Ge-
neralsanierung der Staatlichen Grundschule „J. J. W. Heinse“ 
Langewiesen - Elektrotechnik - erteilt.

Beschluss-nr. 089-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Konzept Bau Obermaßfeld GmbH, Einhäuser Str. 4, 
98617 Obermaßfeld, wird der Zuschlag für die Generalsanie-
rung der Staatlichen Grundschule „J. J. W. Heinse“ Langewiesen 
- Rohbau - erteilt.

ÖPNV-Ausschuss
Beschluss-nr.: 049-18/15/Öpnv (21. Juni 2018)
1. Die Fahrplanänderungen der IOV Omnibusverkehr Ilmenau 

GmbH zum Fahrplanwechsel am 12. August 2018 werden 
bestätigt.

2. Die Fahrplanänderungen der RBA Regionalbus Arnstadt 
GmbH zum Fahrplanwechsel am 12. August 2018 werden 
bestätigt.

Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Beschlossen in nicht öffentlicher Sitzung:
Beschluss-nr. 078-18/27/Bwv (05. märz 2018)
Der Herhof-Kompostierung Beselich GmbH Solms-Niederbiel 
wird der Zuschlag für die Bewirtschaftung der Kompostieranla-
ge Langewiesen (Los 1) erteilt.

Beschluss-nr. 079-18/28/Bwv (09. april 2018)
Der Firma Neubauer Maler-Fußboden GmbH, Johann-Scholz-
Str. 24, 99438 Bad Berka, wird der Zuschlag für die energetische 
Sanierung, Los 3 Fassadenarbeiten, der Staatlichen Grundschu-
le Plaue erteilt.

Beschluss-nr. 080-18/28/Bwv (09. april 2018)
Der Firma BAUER Bauunternehmen GmbH, In der Aue 2, 99189 
Walschleben, wird der Zuschlag für die Instandsetzung der K30 
Ortslage Arnstadt, 1. Bauabschnitt, erteilt.

Beschluss-nr. 082-18/29/Bwv (07. mai 2018)
Der Firma Herhof GmbH, Kalkgraben 2, 35606 Solms, wird der 
Zuschlag für das Los 2, Lieferung und Inbetriebnahme von zwei 
Rottemodulen einschließlich einem Biofilter für die Kompos-
tieranlage Langewiesen, erteilt.

Beschluss-nr. 083-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Brillant GmbH, Mühltorstraße 6 - 8, 98527 Suhl, wird 
der Zuschlag für die Reinigung der Staatlichen Grundschule 
Stadtilm (Los 1) mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren erteilt.

Beschluss-nr. 084-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Gebäudereinigung Unverricht, Münzstraße 37, 98693 
Ilmenau, wird der Zuschlag für die Reinigung der Staatlichen Re-
gelschule und Sporthalle „Heinrich Hertz“ Ilmenau (Los 1) mit 
einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren erteilt.

Beschluss-nr. 085-18/30/Bwv (18. Juni 2018)
Der Firma Martin Thieme, Gebäudereinigung GmbH, Orlamün-
der Straße 77, 07381 Pößneck, wird der Zuschlag für die Reini-

BeKanntmaChung der unteren natursChutzBehÖrde
Öffentliche Zustellung
Betrifft: pflegemaßnahmen im Bereich neustadt am rennsteig
Der Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e. V. möchte im 
Rahmen eines Projektes zum Erhalt der Bergwiesen im Raum 
Neustadt am Rennsteig Pflegemaßnahmen im Bereich des 
Abrahamskopfes, der Mondscheinwiese sowie des Flächenna-
turdenkmales „Schneidersgeräumdes“ durchführen. Hiervon 
betroffen sind in der Gemarkung Neustadt am Rennsteig u. a. 
folgende Flurstücke:
Flur 1 - Flurstücke 779 und 781,
Flur 4 - Flurstücke 15, 32 und 33
Flur 7 - Flurstück 144

Im Rahmen des Naturschutzprojektes sollen die dortigen Berg-
wiesen freigestellt werden (Entnahme von Bäumen), um deren 
Erhaltung und Bewirtschaftung zu sichern.
Von den betreffenden Flurstücken sind uns die Aufenthaltsorte 
(Anschriften) der derzeitigen Eigentümer bzw. Miteigentümer 
nicht bekannt. Diese erhalten hiermit die Möglichkeit, ihren 

Eigentumsbezug festzustellen und in den nachfolgenden Stel-
len glaubhaft zu machen. Bitte teilen Sie uns innerhalb eines 
Monats nach dem Tag der Veröffentlichung dieser Zustellung 
mögliche Hinweise oder Einwände schriftlich mit. Sollten wir 
keine Nachricht erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie mit der 
Pflege der oben aufgeführten Flurstücke einverstanden sind 
und keine Pächter oder Erben existieren.
Ihre Hinweise oder Einwände können Sie schriftlich beim Land-
schaftspflegeverband Thüringer Wald e.V., Rennsteigstraße 18, 
98678 Sachsenbrunn, OT Friedrichshöhe oder beim Umwelt-
amt Ilm-Kreis, Untere Naturschutzbehörde, Ritterstraße 14, 
99310 Arnstadt darlegen.
Die öffentliche Zustellung erfolgt hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 15 Thüringer Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) in der Fassung vom 5. 
Februar 2009 (GVBl. S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 23. September 2015 (GVBl. S. 131, 133).
untere naturschutzbehörde

BeteIlIgungsBerICht 2018 des landKreIses Ilm-KreIs Ist onlIne 
aBrufBar
Der Beteiligungsbericht 2018 des Landkreises Ilm-Kreis, erstellt 
auf der gesetzlichen Grundlage des § 75 a ThürKO, ist online 
für jeden Interessierten auf der Homepage des Landkreises Ilm-
Kreis, http://www.ilm-kreis.de/, zugänglich. In dem Berichts-
werk wird ein umfassender Überblick über das wirtschaftliche 

Betätigungsfeld des Landkreises gegeben. Der Beteiligungsbe-
richt 2018 berücksichtigt die Entwicklung der Unternehmen in 
privater Rechtsform, an welchen der Landkreis beteiligt ist, bis 
zum 31. Dezember 2017.
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verordnung zur festsetzung von naturdenKmalen  
(eInzelBäume, Baumgruppen) Im Ilm-KreIs vom 03.09.2018
Gemäß §§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 und 28 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434), i. V. m. den §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 3, 20 Abs. 
2 und 36 Abs. 4 Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft 
(ThürNatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Au-
gust 2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 2015 (GVBl. S. 113) und aufgrund des § 107 Abs. 2 S. 1 
Nr. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. 
S. 91, 95) erlässt der Ilm-Kreis als untere Naturschutzbehörde 
folgende Rechtsverordnung:

§ 1
schutzgegenstand

(1) Die in der Anlage 1 zu dieser Verordnung aufgeführten zwölf 
Einzelbäume und zwei Baumgruppen werden als Naturdenkma-
le geschützt. Die Anlage ist Bestandteil der Verordnung.
(2) Der Schutz umfasst jeweils den Baum bzw. die Baumgruppe 
einschließlich seiner/ihrer Krone und Wurzeln, wobei sich der 
geschützte Wurzelbereich auf den Boden im Traufbereich der 
Baumkrone (Kronenschirmfläche) zuzüglich 3,0 m nach allen 
Seiten erstreckt.
(3) Die Schutzgebietskarten im Maßstab 1:1000, in denen die 
Standorte der jeweiligen Naturdenkmale gekennzeichnet sind, 
sind Bestandteil dieser Verordnung. Maßgeblich für die Lage 
der Naturdenkmale ist die Eintragung in der jeweiligen Schutz-
gebietskarte. Die Schutzgebietskarten werden beim Landrat-
samt Ilm-Kreis, untere Naturschutzbehörde, niedergelegt und 
archivmäßig verwahrt. Die Karten können dort während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden.
(4) Die örtliche Lage der Naturdenkmale ergibt sich aus der als 
Anlage zu dieser Verordnung veröffentlichten tabellarischen 
Übersicht. Die Übersicht ist Bestandteil der Verordnung und dient 
der Unterrichtung über die Lage der Naturdenkmale im Raum.
(5) Die Naturdenkmale sind durch amtliche Schilder gekenn-
zeichnet. Die Kennzeichnung ist jedoch nicht Voraussetzung für 
die Gültigkeit dieser Verordnung.

§ 2
schutzzweck

Schutzzweck ist die Sicherung und Erhaltung der in der Anla-
ge aufgeführten Gehölze einschließlich des geschützten Wur-
zelbereichs aus den jeweils in Spalte f der Anlage benannten 
Gründen. 

Es bedeuten die Ziffern 1 bis 4 in Spalte f der Anlage:
1 - Sicherung und Erhaltung des Baumes/der Baumgruppe aus 

wissenschaftlichen Gründen,
2 - Sicherung und Erhaltung des Baumes/der Baumgruppe aus 

landeskundlichen Gründen,
3 - Sicherung und Erhaltung des Baumes/der Baumgruppe we-

gen dessen/deren Eigenart,
4 - Sicherung und Erhaltung des Baumes/der Baumgruppe we-

gen dessen/deren Schönheit.

§ 3
verbote

(1) Die Beseitigung der Naturdenkmale sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung der 
Naturdenkmale oder ihres geschützten Wurzelbereichs im Sin-
ne des § 1 Abs. 2 führen können, sind verboten.

Es ist deshalb insbesondere verboten:
1. Teile der Naturdenkmale einschließlich deren Wurzelwerk 

oder Rinde wegzunehmen, abzuschlagen, abzusägen oder 
in anderer Weise zu beschädigen oder zu beseitigen,

2. die Bodengestalt des Wurzelbereichs der Bäume und ihrer 
mitgeschützten Umgebung zu verändern (z. B. durch den 
Umbruch von Grünland, durch Abgrabung von Bodenbe-
standteilen, durch Aufschüttungen, Ablagerungen, Versie-
gelung, Verdichtung und dergleichen),

3. in oder an den Bäumen jagdliche Einrichtungen oder Baum-
häuser zu errichten,

4. Weidezäune bzw. Halterungen für Weidezäune an den Bäu-
men zu befestigen,

BeKanntmaChung der unteren ImmIssIonssChutzBehÖrde
Die QSIL GmbH Quarzglasschmelze Ilmenau, Gewerbering 8, 
98704 Ilmenau OT Langewiesen hat für die Änderung ihrer 
Anlage Herstellung von Quarzglas inkl. Nebenanlagen und La-
geranlagen für Gase auf dem Grundstück Langewiesen, Gemar-
kung Langewiesen, Flur 15, Flurstücke 2246/8; 2246/21; 784/3; 
2246/1; 2246/2 mit den Unterlagen vom 13.07.2018, im Rah-
men der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
eine standortbezogene Vorprüfung im Einzelfall gemäß § 9 Abs. 
2 UVPG des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
beantragt.
Gemäß § 9 Abs. 2 und § 7 des UVPG ist im Rahmen des Ände-
rungsgenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob besondere örtli-
che Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufge-
führten Schutzkriterien vorliegen (1. Stufe). Ergibt die Prüfung 
in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegeben-
heiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Liegen beson-
deren örtlichen Gegebenheiten vor, so prüft die Behörde auf 
der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge-
führten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfind-
lichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 
25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach 
Einschätzung der zuständigen Behörde solche Umweltauswir-
kungen haben kann.
Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben:
Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß §§ 9 Abs. 2, 7 UVPG wird festgestellt, dass keine beson-
deren örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen und somit für 
das geplante Vorhaben – Änderung der Anlage Herstellung von 
Quarzglas inkl. Nebenanlagen und Lageranlagen – keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 
5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die Entschei-
dungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen 
des Thüringer Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) in der 
aktuellen Fassung, im Landratsamt Ilm-Kreis, 99310 Arnstadt, 
Ritterstraße 14, Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehörde, 
zugänglich. 

landratsamt Ilm-Kreis
umweltamt, untere Immissionsschutzbehörde
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5. an den Bäumen Schilder, Inschriften, Plakate, Bild-, Schrift- 
oder Hinweistafeln anzubringen oder diese in ihrer mitge-
schützten Umgebung aufzustellen,

6. die Bäume farblich zu markieren, zu bestreichen, Buchsta-
ben, Zeichen oder ähnliches einzuritzen sowie Nägel oder 
sonstige Metallteile einzuschlagen,

7. im Bereich der Naturdenkmale (einschließlich ihrer mitge-
schützten Umgebung) bauliche Anlagen im Sinne der Thü-
ringer Bauordnung (in der jeweils geltenden Fassung) zu er-
richten, zu beseitigen oder wesentlich zu ändern oder ihre 
Nutzung wesentlich zu ändern, auch wenn dies sonst keiner 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung bedarf, oder Baustel-
leneinrichtungen zu errichten,

8. die Bäume durch künstliche Veränderung des Wasserhaus-
haltes oder des Grundwasserspiegels zu schädigen.

(2) Ferner ist es im geschützten Wurzelbereich entsprechend  
§ 1 Abs. 2 der Verordnung insbesondere verboten:
1. mit Kraftfahrzeugen jeder Art außerhalb der zum Zeitpunkt 

der Unterschutzstellung bestehenden Straßen, Wege und 
Plätze zu fahren,

2. Kraftfahrzeuge jeder Art zu warten, zu pflegen oder abzu-
stellen,

3. Salze, Laugen, Auftaumittel, Öle, Farben oder andere Che-
mikalien, Baustoffe, Schmutz- oder Abwässer zu lagern, an-
zuschütten, auszugießen oder auszustreuen,

4. Herbizide oder Schädlingsbekämpfungsmittel sowie Dünger 
zu lagern,

5. Freigärhaufen anzulegen sowie Festmist oder Silagen zu la-
gern,

6. Abfälle, insbesondere Gartenabfälle, und andere Materiali-
en aller Art zu lagern oder abzulagern,

7. Gase und andere schädliche Stoffe aus Leitungen austreten 
zu lassen,

8. feste Grillplätze oder Holzkohleroste zu betreiben oder im 
Bereich von weniger als 5 m zur nächstgelegenen Kronen-
traufe offenes Feuer zu entfachen bzw. zu unterhalten,

9. Kirrungen oder Wildäcker anzulegen sowie Fütterungen al-
ler Art zu betreiben,

10. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenautomaten 
oder Bänke und Sitzgruppen aufzustellen,

11. Wohnwagen, Zelte oder ähnliche, dem dauernden oder 
zeitweiligen Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen 
sowie der Unterbringung von Tieren dienende Anlagen auf-
zustellen oder abzustellen,

12. zu campen oder zu lagern,
13. Ziegen, Esel, Pferde und andere Tiere zu pferchen,
14. Ernteholz zu lagern,
15. Bepflanzungen mit Sträuchern oder anderen Gehölzen 

durchzuführen.

§ 4
ausnahmen

(1) § 3 dieser Verordnung gilt nicht für:
1. von der unteren Naturschutzbehörde angeordnete, zu-

gelassene oder selbst bzw. in deren Auftrag ausgeführte 
Schutz-, Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen,

2. über Nr. 1 hinausgehende Maßnahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht, die zur Beseitigung einer unmittelbar drohen-
den Gefahr für Leben, Gesundheit oder bedeutende Sach-
werte erforderlich sind, nach - soweit möglich - vorheriger, 
ansonsten mit unverzüglicher nachträglicher Anzeige bei 
der unteren Naturschutzbehörde,

3. Forschungsuntersuchungen im Einvernehmen mit oder mit 
Einwilligung der unteren Naturschutzbehörde,

4. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildern, 
die auf den Schutz oder die Bedeutung der Naturdenkmale 
hinweisen, wenn die Maßnahme auf Veranlassung oder mit 
Einwilligung der unteren Naturschutzbehörde erfolgt,

5. Kontroll-, Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnah-
men an bestehenden ober- oder unterirdischen Leitungen 
der Wasser- oder Energiewirtschaft oder der Telekommu-
nikation sowie den Aus- oder Neubau genannter Leitungen 
im Einvernehmen mit oder mit Einwilligung der unteren Na-
turschutzbehörde,

6. ordnungsgemäße Unterhaltungs- oder Instandsetzungs-
maßnahmen vorhandener baulicher Anlagen, Straßen, 
Wege und Plätze im Einvernehmen mit oder mit Einwilli-
gung der unteren Naturschutzbehörde,

7. den ordnungsgemäßen Winterdienst auf öffentlich gewid-
meten Straßen, Wegen und Plätzen, jedoch ohne den Ein-
satz von Salzen, Laugen oder anderen Auftaumitteln.

(2) Ausgenommen von den Verboten nach § 3 ist auch das 
Befahren des geschützten Wurzelbereichs nach § 1 Abs. 2 der 
Verordnung durch Nutzungsberechtigte im Rahmen der durch 
diese Verordnung zugelassenen Nutzungen sowie durch Grund-
eigentümer zur Wahrnehmung berechtigter Interessen.
(3) Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung in 
der bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf den dafür zum 
Zeitpunkt der Unterschutzstellung rechtmäßig genutzten Flä-
chen bleibt zulässig mit der Maßgabe, dass die Schutzobjekte 
nach § 1 Abs. 1 beziehungsweise die geschützten Bereiche nach 
§ 1 Abs. 2 in geeigneter Weise gegen Verbiss, Trittschäden und 
sonstige Beschädigungen durch weidende Nutztiere geschützt 
werden und dass im Bereich der mitgeschützten Umgebung 
kein Grünland umgebrochen wird; weiterhin gilt § 3 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 und 4 sowie § 3 Abs. 2 Nr. 4, 5, 11 und 13.
(4) Ausgenommen von den Verboten nach § 3 ist außerdem die 
ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung; es gilt je-
doch § 3 Abs. 2 Nr. 14 und 15.
(5) Die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund 
behördlicher Einzelfallentscheidungen rechtmäßig ausgeübten 
Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisheri-
gen Umfang bleiben zulässig.
(6) Für die vorgenannten Ausnahmen ist - soweit vorgesehen 
- das Einvernehmen herzustellen bzw. die Einwilligung zu ertei-
len, wenn das Vorhaben mit dem Schutzzweck gemäß § 2 der 
Verordnung zu vereinbaren ist oder diese Vereinbarkeit durch 
die Anordnung von Nebenbestimmungen hergestellt werden 
kann.

§ 5
Befreiungen

(1) Von den Verboten des § 3 kann gemäß § 67 BNatSchG auf 
Antrag Befreiung gewährt werden, wenn
1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, 
notwendig ist oder

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer un-
zumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung 
mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist.

(2) Über den Antrag entscheidet die untere Naturschutzbehör-
de. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den.

§ 6
ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 1 ThürNatG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot des § 3 
zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 6 ThürNatG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig vollziehbare Auflagen 
oder Nebenbestimmungen, unter denen eine Gestattung nach 
§ 4 oder eine Befreiung nach § 5 erteilt worden ist, überhaupt 
nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungs-
gemäß erfüllt.
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Anlage�1�zur�Verordnung�zur�Festsetzung�von�Naturdenkmalen�(Einzelbäume,�Baumgruppen)�im�Ilm�Kreis�vom�03.09.2018

Nr. Bezeichnung�des�Naturdenkmales,�
wiss.�Artname

Standort�(Gemeinde,�
Gemarkung,�Flur,�Flurstück)

Koordinaten�
(ETRS89,�UTM�Z32N)

Lagebeschreibung Schutzzweck�gem.�§�2�der�
VO�(Zif.�1�4)

01 Fichte�im�Jüchnitzgrund�südlich�Arlesberg���
Picea�abies

Geraberg,�Arlesberg,�6,�410 O:�628325���������������������
N:�5617417

Jüchnitztal,�rechts�des�Baches,�
gegenüber�Grüne�Tanne�
Stollen,�unterhalb�FND�
„Blockhalde�am�Schnittstein“

1�und�3

02 Linde�südlich�Branchewinda�������������Tilia�x�
flaccida

Wipfratal,�Roda,�4,�455 O:�640643�������������������
N:�5627264

ca.�600�m�südlich�Branche��
winda�am�Waldrand,�Flur��
bezeichnung�„Im�Breiten��
heerder Grund“

1�und�3

03 Eibe�am�Friedhof�in�Dannheim�������Taxus�
baccata

Wipfratal,�Dannheim,�1,�41 O:�639345�������������������
N:�5629073

unmittelbar�am�Aufgang�zum�
Friedhofs�/Kirch��gelände

1�und�3

04 Sommerlinde�südöstlich�Dienstedt�in�der�
Feldflur Tilia

Ilmtal,�Dienstedt,�7,�681 O:�653701�������������������
N: 5629011

ca.�1�km�südöstlich�des�Ortes�
an einem Feldweg

2�und�4
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Feldflur��������������������������������������������������Tilia�
platyphyllos

N:�5629011 an�einem�Feldweg,�
Flurbezeichnung�„An�der�
Walpertalslehne“

05 Wildbirne�bei�Dornheim���������������������������
Pyrus�pyraster

Dornheim,�Dornheim,�6,�425 O:�639770�������������������
N:�5633913

ca.�600�m�nordwestlich�
Dornheim�in�der�Feldflur�am�
Ostrand�eines�Ackers,�
Flurbezeichnung�„Am�
Rudislebener Weg“

1,�3�und�4

06 Stieleiche�südöstlich�Ellichleben�
Quercus�robur�

Witzleben,�Ellichleben,�8,�816� O:�651190
N:�5630322

ca.�1300�m�südöstlich�von�
Ellichleben

1�und�4

07 Vierlingskastanie�im�Oberfeld�Ellichleben�
(4�Bäume)����������������������������������������

Aesculus�hippocastanum

Witzleben,�Ellichleben,�5,�420 O:�652392�������������������
N:�5632252

ca.�1800�m�nordwestlich�von�
Ellichleben�in�der�Feldflur�an�
einem�Weg

3�und�4

08 Sommerlinde�am�Kleinen�Kalmberg�
Kleinhettstedt�������������������������������������������������
Tilia�platyphyllos

Ilmtal,�Kleinhettstedt,�4,�193 O:�651947�������������������
N:�5628317

am�nordwestlichen�Fuße�des�
Kleinen�Kalmberges

2�und�4

09 Feldahorn�Liebenstein�unterhalb�der�
Burgruine������������������������������������������������������
Acer�campestre

Liebenstein,�Liebenstein,�2,�459/2 O:�630607�������������������
N:�5625914

in�der�Gosseler�Straße�
unterhalb�der�Burgruine�am�
nördlichen�Hangfuß

1�und�3
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Anlage�1�zur�Verordnung�zur�Festsetzung�von�Naturdenkmalen�(Einzelbäume,�Baumgruppen)�im�Ilm�Kreis�vom�03.09.2018

Nr. Bezeichnung�des�Naturdenkmales,�
wiss.�Artname

Standort�(Gemeinde,�
Gemarkung,�Flur,�Flurstück)

Koordinaten�
(ETRS89,�UTM�Z32N)

Lagebeschreibung Schutzzweck�gem.�§�2�der�
VO�(Zif.�1�4)

10 Wildbirne�nördlich�Nahwinden����������������������
Pyrus�pyraster

Ilmtal,�Nahwinden,�2,�47/11 O:�651805�������������������
N:�5625043

ca.�300�m�nördlich�des�Ortes�in�
einer�Gehölz��reihe�in�der�
Feldflur

1�und�3

11 Wildbirne�südlich�Neuroda����������������Pyrus�
pyraster

Wipfratal,�Neuroda,�4,�500 O:�639884�������������������
N:�5624054 ca.�100�m�südlich�des�südlichen�

Ortsrandes�von�Neuroda,�
östlich�der�Bücheloher�Straße�
auf�einer�kleinen�Ruderal��
fläche�an�einem�Feld

1�und�3

12 Lindengruppe�am�Hohen�Kreuz�
Niederwillingen�(2�Bäume)������������������������������
Tilia�cordata

Ilmtal,�Niederwillingen,�7,�1217 O:�644835�������������������
N:�5628203 am�geschützten�Boden��

denkmal�„Hohes�Kreuz“�ca.�130�
üd tli h d St ß

4
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m�südwestlich�der�Straße�
Marlishausen�–�Stadtilm

13 Sommerlinde�in�der�Feldflur�zwischen�
Reinsfeld�und�Wipfra�����������������������������Tilia�
platyphyllos�

Wipfratal,�Reinsfeld,�4,�501 O:�638245�������������������
N:�5625511

ca.�1100�m�südöstlich�von�
Reinsfeld�in�der�freien�Flur�am�
Ostrand�einer�Wiese

4

14 Stieleiche�südöstlich�Wülfershausen�������������
Quercus�robur�

Osthausen�Wülfershausen,�
Wülfershausen,�4,�165

O:�647625�������������������
N:�5633998

ca.�700�m�südöstlich�des�Ortes�
an�einem�Feldweg,�südlich�des�
wegebeglei��tenden�Grabens,�
Flurbe��zeichnung�„Witzleber�
Feld“

4

03.09.2018
Datum Petra�Enders

Landrätin
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Arnstadt, den 03.09.2018
petra enders
landrätin



Amtsblatt des Ilm-Kreises  25. September 2018 Amtlicher Teil Seite 23

BeKanntmaChung der unteren wasserBehÖrde
Der Wasser-/ Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung, 
Schönbrunn 9 in 99310 Arnstadt beantragt zu Lasten verschie-
dener Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbar-
keit zugunsten des antragstellenden Unternehmens für folgen-
de

wasserwirtschaftliche anlagen:
abwasserleitungen, einschließlich nebenanlagen  

in der gemarkung rudisleben, flur 9

gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) 
in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf 
dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) zu bescheinigen.

Hierbei sind folgende Grundstücke betroffen:
Gemarkung Rudisleben, Flur 9, Flurstücke: 757/26, 28/18, 
28/16, 28/2 und 487.

Die untere Wasserbehörde ist gemäß § 3 SachenR-DV zuständig 
für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens.

Gemäß § 7 Abs. 1 SachenR-DV kann der Antrag innerhalb von 
4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an im Landratsamt 
des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Zimmer 337, Ritter-
straße 14, 99310 Arnstadt, während der Dienstzeit bzw. nach 
vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden.
Widerspruch gegen diesen Antrag kann ebenfalls im Landrat-
samt des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Ritterstraße  14, 
99310  Arnstadt schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegungsfrist erhoben werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass 
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als 
von dem Unternehmen dargestellt.
untere wasserbehörde
Ilm-Kreis

eInladung zur 1. verBandsversammlung 2018  
des wasser-/aBwasserzweCKverBandes arnstadt 
und umgeBung
Die I. verbandsversammlung 2018 des Wasser-/Abwasser-
zweckverbandes Arnstadt und Umgebung findet statt am mon-
tag, 15. oktober 2018, in der verbandskläranlage arnstadt 
(Sitzungssaal), Am Schwimmbad, Gemeinde Amt Wachsenburg 
(Ichtershausen). der öffentliche teil dieser sitzung beginnt um 
16:30 uhr.

tagesordnung:
I. Nichtöffentlicher Teil
II. Öffentlicher teil:
TOP 1 Eröffnung des öffentlichen Sitzungsteils der I. Ver-

bandsversammlung 2018 mit Informationen zur Be-
schlussfähigkeit sowie zur (Bestätigung der) Tages-
ordnung

TOP 2 Vorstellung von Jahresabschluss, Anhang und Lage-
bericht des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arn-
stadt und Umgebung für das Berichtsjahr 2017

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses sowie der Ge-
winnverwendung für das Berichtsjahr 2017 im Be-
triebszweig Trinkwasser; Entlastung der Werkleitung

TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses sowie der Ge-
winnverwendung für das Berichtsjahr 2017 im Be-
triebszweig Abwasser; Entlastung der Werkleitung

TOP 5 Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jahresab-
schluss 2018 des Wasser-/Abwasserzweckverbandes 
Arnstadt und Umgebung

TOP 6 Bestätigung des Protokolls der II. Verbandsversamm-
lung 2018 vom 11.12.2017 (öffentliche Sitzung)

TOP 7 9. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung

TOP 8 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2013 - III. Fort-
schreibung - 3. Änderung August 2018 (Anschluss 
des Außengebietes Dörnfeld im Bereich des Wasser-
schutzgebietes Wasserwerk Dörnfeld an die Grup-
penkläranlage Griesheim)

TOP 9 Bestätigung von drei Fördervorhaben des Wasser-/
Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung 
- Förderprogramm des Thüringer Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) für die 
Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 - Betriebszweig Ab-
wasser

TOP 10 Bestätigung eines Fördervorhabens des Wasser-/
Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung 
nach dem Thüringer Gesetz für kommunale Inves-
titionen zur Förderung der Bildung, Digitalisierung, 
Kultur, Umwelt sowie der sozialen Infrastruktur des 
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Na-
turschutz (TMUEN) - Förderprogramm 2018/2019 - 
Betriebszweig Abwasser

TOP 11 Sonstiges
TOP 12 Bürgeranfragen

gez. schulze
amt. verbandsvorsitzender
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BeKanntmaChung des wasser- und  
aBwasserzweCKverBands arnstadt und umgeBung
Der Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung 
gibt gemäß § 14 Abs. 3 der Entwässerungssatzung - EWS - vom 
26.05.2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 21.10.2003), zu-
letzt geändert durch Satzung vom 17.11.2014 (Amtsblatt des 
Ilm-Kreises vom 02.12.2014) die Entsorgungszeiträume für die 
geordnete Fäkalschlammentsorgung im Verbandsgebiet für das 
Jahr 2018 bekannt. Die Termine können auch unter www.wazv-
arnstadt.de abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass in einzelnen Fällen aus organisatori-
schen Gründen Terminänderungen erforderlich sein können. 
Auskunft hierzu erhalten Sie bei unserem Bereich Abwasser un-
ter Telefon 03628 6147-0.

Die Entsorgung wird durchgeführt
vom 02.10.2018 bis 08.10.2018 röhrensee
vom 01.11.2018 bis 09.11.2018 holzhausen

Bitte ermöglichen Sie uns über Nachbarn bzw. andere Personen 
den Zutritt zu Ihrer Grundstückskläranlage, wenn Sie an dem 
für Ihren Wohnort vorgesehenen Entsorgungstermin nicht zu 
Hause sind.
die werkleitung


